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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
XXXX, mit dem das Gebührengesetz 1957 

geändert wird 

Der Nationalrat hat beschiossen: 

Artikel I .. 

;Das Gebührengesetz 1957,BGBl. Nr; 267, 
In der ,Fassung der iBundesgesetz,e BOB!. 
N r. 129/1958, 137/1958,·. 1111/1960, 106/1962, 
115/1963, 87/1965, 44/1968,.306/1968, 224/ 
1972, 401/1974,66811976 und . ;./1980 wird 
wie folgt geändert: 

1. §3 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Die HundertsatZJ~ebühreIl sind, sofern 
in diesem iBundesgesetz nichts anderes bestimmt 
is·t, mit Bescheid festzusetzen. Hundertsatzge" 
!bühren bis ,zum Betrag von 500S können durch 
Verwendung . von Stempelrmanken entrichtet 
werden; sie sinddurchVeriwendung von Stem
pelmar.kJen :zu entrichten, wenn eine zur ge
schärftsmäß1gen· ,Parreienvertretung befugte P,er~ 
son heim Abschluß oder bei der 'Beurkundung 
des Rechtsgeschäftes mitgeWlirik hat." 

zu entrichten, .haben über diese gebühren
pflichtigen Rechtsgeschäfte fortla·ufende .A:uf
schreibungen zu führen, welche die für die Ge
hührenhemessung erforderuichen Angaben ent
halten. :Innerhabb der Zahlungs.fr~st ist dem 
Finanzamt für den j,eweiligen 'Berechnungs- und 
Zaihlungszeitraumeine lAb schrift dieser Auf
schreibungen zu übersenden. nie Übel'sendung 
der Abschrift gilt als Gebührenanzeige gemäß 
§ 31. Auf den Urkunden ist ein Vermerk an
zubringen, der die ·.Bezeichnung des Bewilli
gungsbescheides ,und die fortlauf,ende Nummer 
der AufschreibuI1!g·en enthält. Mit Erteilung 
einer Bewilligung, die Gebühren für bestimmte 
Rechtsgeschäfte selbst zu berechnen, wird das 
Finanzamt für die Erhebung (Heser Gebühren 
örtlich zuständig. ,Es· hat jeweils für den Zeit
raum ei11Jes Kalenderhalbjahres die Hundert
sa~gebühren' für jedes gebührenpflichtige 
Rechtsgeschäft, ,das in den Aufschreihungen ab
gerechnet WUf.ge, mit .Bescheid festzusetzen." 

3. Dem§ 3 ist folgender -(\bs. 5 anzufügen: 

,,(5) Auf Antrag hat die Finanzlandesdir,ek
tion, in deren Amtsber,eich der Antragsteller 
seinen Wohru;i~z '0Sitz) hat, an Stelle der Ge-

2. § 3 Achs. 4 hat ~u lauten: bührenentrichtuIlig in Stempelmarken die Ge
bührenentrichtung .durch Anbringen von Frei-

,,(4) iEinem Gebührenschuldner, der in seinem IStempeLihdruckenzu hewilligen, wenn der An
Betrieb bufend ,eine Vidzahl gleichartiger .tragstel1er glaubhalft macht, daß für ihn nach 
Recht$geschä\fte abschl~eßt und' die Gewähr für Art und Umfang der bei ihm anfallenden ge
die ordnungsgemäße E,inhaltung der Gebühren- bührenpflichtigen. Schriften und Rechtsgeschäfte 
vorschdften bietet, hat ·dars Finanzamt, in· dessen .ein ;Bedarf gegeben ist und die Gewähr dafür 
Amtsbereich sich die Geschäftsleitung des Be- besteht, daß .er die für .die Verwendung von 
triebes des Gehührenscbuldneri hefindet, auf Freistempelma·schinen .festgesetzten Bedingun
Antrag zu bewilligen, daß. er die auf diese gen eiruhält. Der Bundesminister für Finanzen 
RechtsgJeschäfte ,entfaLlen~en Hundertsatzg,e-· ist ermächt~~t,die nähenen ,Bestimmungen über 
bühren an Stelle der sonst in diesem Sund.es- die Bewillligungdes iBetriebes einer Freistempel
gesetz angeordneten iEntrichtungsformen selbst maschine, ü:ber ·die Art der Freistempelmaschine, 
berechnet und :bis zum 10, des dem Entstehen über .dile Anlbringüng ,der ;A!bdruckeund über die 
der Gebühreilischuld folgenden zweiten. Monats A!bdl'1Ucke selbst Isowie ,über ,die Verr.echnung der 
an ·dieses ,Finanzamt entrichtet. Personen, die Abdr,ucke ,d'llrch Verondnung z'u treffen. Auf die 
auf Grund der erteilten IBewilligung verpflichtlet . Freistempe'Laibdiucke ,sind ,die 'Bestimmungen üiber 
sind, die HundertsatlZigebühren auf diese Art StempelmarkJen sinngemäß an~uw,enden." 
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2 549 der Beilagen 

4. Dem ,§ 9 Albs. 1 ist als zweiter Satz anzu
fügen: 

"Diese Gebührenerhöhung i,st nicht zu 'erheben, 
wenn eine Gebühr im Ausland in Stempelmar
ken :zu entrichten gewesen wäre." 

9. § 14 'f,p 6 ,,Albs. 5 Z 10 hat zu lauten: 

,,10. Ansuchen um Aufnahme in das öffent
lich-rechtliche Dienstverhältnis und Eingaben 
öff,entlich-rechtlich !Bediensteter lund ihrer Hin
terbl~ebenen in Dienstr,echtsangelegenheiten;" 

5. LDem§ H 'IiP 1 
fügen: 

ist folgender Abs. 3 anzu- 10. 11m § 14 TP 6 Abs. 5 Z 11 hat an die 
Stelle des Punktes ein Strichpunkt zu treten. 

,,(3) Wird vom Patentamt zur Geltend
machung von Prioritätsrechten in anderen Län
dern gleichzeitig die Herstellung mehrerer Ab
schrilten von Patentanmddung,en begehrt, so 
ist die Gebühr nur für eine Ahschrift zu ent
richten; auf der zweiten ,und jeder weiteren 
Abschrift ist vom Patentamt ein Vermerk über 
die Gebühr,enfreiheit nach dieser Bestimmung 
anzubringen. " 

6.§,14 T,P 6 Abs. 5 Z 31hat zu lauten: 

,,3. Gesuche um die Verleihung eines Stipen
diums sowie Eingaben in Unterrichtsang.elegen
heiten {einschließlich Begründung und B,eendi
gung des Schulve1"hältnisses) und in Prüfungs
angelegenheiten öffentlicher oder mit dem 
OffentIichkeitsrecht ausgestatteter Schulen, der 
Schulen im Sinne des Bundesgesetzes betreffend 
die Regelung des Krankenpflegefachdienstes, der 
medizinffich-technffichen Dienste und der Sani
tätshilfsdienste, ßGBI. Nr. 102/1961, und der 
Bundeshebammenlehranstalten, mit Ausnahme 
von Eingaben im Verfahren betreffend Eig
nungserklärung 'von Unnerrichtsmitteln, Exter
nistenprüfungen, Nostrifikation ausländischer 
Zeugnisse und ErsatzJbestätigungen für ver
lorene Zeugnisse;" 

7. § 14 TP 6 ,Albs. 5 Z 4 hat zu lauten: 

,,4. Eingaben im Ermittlungs- und Rechts
mittelverfahren in Abgabensachen vor Finanz
oder VerwaltunglSbehörden, wodurch die den 
Gesetzen entsprechende festsetzung der öff,ent
lichen Abga:ben, eine Oberprüfung ihl'ler Rich
tigkeit und Rechtmäßigkeit und die Rücker~ 
stattung von überizahlungen herbeigefuhrt wer
den soll sowie Eingaben, die auf die Berichti
gung einer unriChtigen VerrechIllUngsw.eisung für 
selbstberechnete oder zur Abfuhr einbehaltene 
A:bgabenbeträ~e ,oder die Aufhebung (Vermei
dung) 'der Rechtsfolgen dner 'solchen Verrech
nungsweisunggerichtet sind; . dazu gehören nicht 
Gesuche um Stundung und Nachlaß von Ab
gaben;" 

8.§ 14 TP 6 Abs. 5 Z 7 hat zu lauten: 

,,7. Eingaben im, V,erwaltul1ig~st;rafyerfahren, 
ausgenommen ,Griadenansuchen, Ansuchen, um 
Nachsicht oder Milderung der Strafe, Ansuchen 
um Zahlungslerleichterung und Eingaben in 
Privatanklagesachen;" 

Folgende Z 12 und 13 sind anzufügen: 

,,,12. iEingaben von P.ersonen, die nicht durch 
berufsmäßigeParteienvertreter vertreten sind, 
um Anleitung zur Vornahme von Verfahrens
handlungen während leines Verf.ahrens; 

13. Eingaben v.onZeugen und Auskunfts
personen zur Erlangung der gesetzlich vorge
sehenen ZeugengebÜlhren." 

H. § 14 TP 14 Ahs. 2 Z 4 hat zu lauten: 

,,4. Zeugnisse in UnterriChtsangelegenheiten 
von öffentlichen oder mit dem Offentlichkeits
recht ausgeHatteteil Schulen, 'von Schulen im 
Sinne des :Bundesgesetzes betreffend die Rege
lung des Krankenpflegefachdienstes, der medizi
nisch-technischen D~ens'te und der Sanitätshilfs~ 
dienste, BOB!. Nr. 102/1961, und von Bundes
hebammenlehranstalten, mit' Ausnahme der 
Zeugnisse über Lehramtsprüfungen und 
iDilplomprüfungen von Akademien oder ver
wandten Lehranstalten und diesen vergleich
baren Schulen sowie Zeugnisse über Externisten
prüfungen;" 

12. Im § 14 TP 14 Abs.2 Z 5 hat das Wort 
"ärztIich,e" zu enttallen. 

13. Im § 14 TI> 14 Abs. 2 Z 6 sind vor den 
Worten "im Universitäts- und Kunsthochschul~ 
bereich" dieW,orte "in Studienangelegenheiten" 
einzufügen. 

14. § 1411P 14 Abs. 2 Z 18 hatzu lauten: 

,,18. .u rsprungszeugmsse sowie auf Handels
rechnungen angebrachte. Vidierungivermerke, 
die von in- ,oder a.usländJischen Einfuhrbehörden 
bei ,der Eingangsahfertigung von Waren ver
langt werden;" 

, . . 

15. Dem§ 14 'tP 1,4 Abs;2-sind als Z 19 
und 20 anzufügen: 

,,19. Bestätigungen über die Hinterlegung von 
Bürgschalftserklärungen im Rahmen des g,emein
schaftlich,en Versandv·erfahrens· (Abkommen 
zwischen der RepubHk österreich und der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zur An-. 
wendung der Bestimmungen über das gemein
,schaftliche Versandverfahr.en, !BGB!. Nr. 599/ 
1973); 

20. Bestätigungen in ,Meldezetteln üher er
folgte An- oder Abmeldungen." 
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549 der Beilagen 3 

16. § 1'6 .A!bs. 2 hat:z.u lauten: 

,,{2) Wird über ein Rechtsgeschäft eine Ur
kunde im Ausland errichvet, so entsteht die 
Gebührenschuld, 

1. wenn die Parteien des Rechtsgeschäftes im 
Inland einen Wohnsitz (gewöhnlichen Aufent
halt), ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz haben 
oder eine inländische Betriebsstätte unterhalten 
und 

a) das Rechtsgeschäft eine im Inland befindliche 
Sache betrifft oder 

b) eine Partei im Inland zu einer Leis~ung auf 
Grund des Rechtsgeschäftes berechtigt oder 
verpflichtet ist, 

in dem ,für im Inland errichtlete Urkunden maß
geblichen Zei~punkt; wenn jedoch die in lit. a 
oder lit. b bezeichneten Etfordernisse erst im 
Zeitlpunkt der Errichtung eines Zusatzes oder 
Nachtrages ,erfüllt sind, in diesem Zeitpunkt; 
im übrigen 

2. wenn die Urkiunde (!beglaubigte Ahschrift) 
in das Inland gebracht wird und. entweder 

a) das Rechtsgeschäft ein in Z 1 lit. a oder 
·lit. b bezeichnetes Erfordernis erfüllt, im 
Zeitpunkt der Einbringung der Urkunde 
in dasInland, oder 

b) auf Grund des Rechtsgeschäftes im Inland 
eine rechtserhebliche Handlung vorgenom
men oder von der Urkunde (Abschrift) ein 
amtlicher Gebrauch gemacht wird, mit der 
Vornahme dieser Handlungen." 

17. § 18 Abs. 4 hat zu lauten: 

,~.(4) Erkilärungen (Eingaben, Protokolle), wo
mit vor Gericht' oder anderen 'Behörden ein 
Rechtsgeschäft beurkundet wird, sind, sofern 
über das Rechtsgeschäft noch keine andere Ur
ku;nde in einer für' das Entstehen der Gebüh
renschuld maßg,eblichen Weise errichtet worden 
ist, als Rechtsurkunden anzusehen und unter
liegen der für das Rechtsgeschäft vorgesehenen 
Gebühr; die Erklärung selbst unterliegt der 
festen Gebühr für EingaJben ,oder Protokolle." 

18. § 20 Z 5 hat zu lauten: 

,,5. Sicherungs- und Erfüllungsgeschäfte 
ausgenommen W,echsel - zu DarLehensverträ
gen {§ 33 TP 8), Kreditverträgen (§ 33 TP 19) 
und Haftungs- ~nd Garanti,ekreditverträgen 
mit Kr.editunternehmungen, .der Oesterreichi
schen. NationaLbank, den Versicherungsunter
nehmungen und! den Bausparkassen, sofern über 
die genannten Verträge eine Urkunde lfi elfier 
für das Entstehen der GebÜihrenschuld maßgeb
lichen Weise errichtet w,orden ist;" 

19. Dem § 20 ist folgende Z 6 anzufügen: 

,,6. Rechtsgeschäfte, über die eine Urkunde 
im Ausland ercichtet W!Urld:e, solange keine 
andere Voraussetzung für das Entsvehen der 
Gebührenschuld glegeben ist als die Verwen
dung der Ul'\kunde (beglaubigten Abschrift) bei 
einem Gericht (Schiedsgericht), das nur auf 
Grund einer Vereinbarung eines inländischen 
Gerichtsstandes zuständig ist." 

20. § 21 hat zu lauten: ' 

,,§ 21. Werden durch einen Zusatz oder Nach
trag zu einer bereits ausgefertigten Urkunde 
die darin beurkundeten 'Rechte oder Verbind
lichkeiten ihrer Art oder ihrem Umfang nach 
geändert oder wird die vereinbarte Geltungs
dauer des Rechtsgeschäftes verlängert, so ist 
dieser Zusatz od,er Nachtrag im Umfang der 
vereinbarnen Anderung oder Verlängerung als 
seLbständiges Recht,sgeschäft gebührenpflichtig." 

21. Dem § 31 Albs. 2 ist als :z.weiter Satz an
zufügen: 

"Sind zur Gebührenanzeige mehrere Personen 
verpflichtet und. hat eine dies,er Personen die 
Bewilligung zur Selbstberechnung (I§ 3 Abs. 4), 
so entfällt für die übpigen die Anzeig,epflicht." 

22. Im § 33 harben die Tarifposten 2, 3, 6 und 
13 zu entfallen. 

23. § 33 'J1P 8 Abs. 1 und 2 haben zu lauten: 

,,(1) Darlehensverträge nach dem Werte der 
dargeIiehenen' Sache ................ 0,8 v. H. 

(2) Der Gebühr unterliegen nicht: 
1. Darlehensverträge gegen Verpfändung von 

Wertpapieren oder Waren mit statutenmäßig zu 
solchen Darlehensgeschäften berechtigten Kredit
unternehmungen, soweit und solange Wertpapiere 
oder Waren verpfändet sind; 

2. Darl.ehensverträge gegen Faustpfand mit 
Pfandleihanstalten ; 

3. Darlehensverträge, die. den Voraussetzun
gen für die Gebührenfreiheit von Kreditverträ
gen gemäß § 33 Tarifpost 19 Abs. 4 sinngemäß 
entsprechen. " 

24. Im § 33 TP 8 Abs. 4 hat der erste Satz 
zu lauten: 

,,( 4) Wurde über ein Darlehen emes Gesdl
schafters an seine Gesellschaft keine Urkunde 
in einer für das Entstehen der Gebührenschuld 
m;tßgebl.ichen Weise ,errichtet, so gelten die 
nach den ahgahenrechtlichen Vorschriften im 
Inland zu führ,enden Bücher und Aufze,ichnun
gen des Darlehensschuldner,s, in die das Dar
lehen aU1fgenomme11l wurde, als Urkun,de." 

549 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 3 von 21

www.parlament.gv.at



4 549 der Beilagen 

2,5. § 33 ToP 16 Ahs. 2 hat zu lauten: 

".(2) Wurde über den Gesellschaftsvertrag 
keine Urkunde in einer für das Entstehen der 
Gebühr,enschuld maßgeblichen Weis,e errichtet, 
so ist die Anmeldung zur Eintragung ins Han
delsregister als Urkundie ü:b.er das Rechtsge
schäft anz~'sehen." 

26. § 33 11P 19 hat zu lauten: 

,,19 Kred,itverträ.ge 

(1), Kreditverträg,e, mit welchen den Kredit
'nehmern die Verfügung über einen bestimm

ten GeJ.dbetrag eingeräumt wird, von der ver
einbarten Kreditsumme, 

1. w,enn der Kreditnehmer über die Kredit
summe nur einmal oder während einer bis zu 
fünf Jahren vereinbarten Dauer des Kreditver-
trages mehrmals verfügen kann ...... 0,8 v. H.; 

2. im übrigen .................. 1,5 v. H~ 

.(2) Auf Kreditverträge von Gesellschaftern 
an ihre Gesellschaft sind die Bestimmungen 
des § 16 Abs. 6 und des § 33 Tarif'post 8 Abs. 4 
sinngemäß anzuwenden. 

{3) Den Kf'editverträgen stehen die im Rah
men des Fact0f'inggeschäftes (§ 1 Abs. 2 Z 12 
KWG) getroff,enen Vereinbarungen über die 
Gewährung eines Rahmens für die Inanspruch
nahme von Anzahlungen gleich. 

{4) Gebührenrrrei sind: 

1. Prolongaüonen v,on Kreditvei'trägen, für 
die nach diesem Bundesgesetz eine' Gebühr zu 

'6. V,erträge über Kf'edite aus Mittdn, des 
ERP-Fonds (Eigenblock, Nationalbankblock); 

7. Verträge über Kredite, die' nur in' ausländi
scher Währung in Anspruch genommen werden 
dürfen; , 

8. Verträge über Kredite v()n Bausparkassen 
an ihre Bausparer." 

27. Im § 33 liP 20 Ahs. 2 Z 2 hat an die 
Stelle des Punktes ein Strichpunkt zu treten. 
F,olgende Z 3 und 4 sind anzufügen: 

,,3. V'ergleiche, die mit einem Sozialhilfeträg,er 
über ErsatlZanspüche abgeschlossen werden; 

4. V,ergleiche mit, dem Bundesminister' für 
Finanzen namens des Bundes über 'Anspruche 
aus Haftungen nach dem Ausfuhdörderungsge
setlz 1964." 

28. § 33 'l1P 21 Abs. 2 Z 2 und 3 haben zu 
lauten: 

,,2. Zessionen zwischen Kr,editumer'nehmun
gen, der Oesterreichisch:en Nationalbank und 
den Bausparkassen sowie Zess~onen: von Forde
rungen ~egen Gebietskörperschaften zwischen 
den genannten Instituten einerseits und Ver
sicherungsunternehmun;gen ander,erseits;, 

3. Zessionen von Forderungen zur Erfüllung 
einesFactoringvertrages,in dem eine gemäß 
§ 33 Tarifpost 19 Abs. 3 gebührenpflicht~ge 
Rahmenvereinbarung getroffen wurde;" 

entrichten war, bis zu einer Dauer des Kredit- 29. Dem § 33 TP 21 Abs .. 2 sind folgende 
verhältnisses von fünf Jahren; im übrigen bei Z 4 und 5 anzufügen: 
wiederholten Prolongationen jene, mit denen 
nicht ein Vielfaches von fünf Jahren überschrit- ,,4. Zessionen der Exporteure ,von, Förderun-
ten wird; gen aus Ausfuhrg,eschäften, soweit dafür der 

Bundesminister für Finanzen namens des Bun-
2. Vertr;]ge über Kredii,te an, Kreditunterneh- des e~ne Haftung ,J!adt dem AusfuhrfÖrderungs

mungen, di'e zum Kreditgeschäft (§ 1 Abs. 2 Z 3 gesetz 1964 Üibernommen hat; , 
KWG) berechtigt sind oder gebührenpflichtige 
Kredite gemäß Abs. 3 gewähren, sowie Verträge 5. Zessionen von Forderungen, für die der 
über KLedite an die Oesterreichische National-,' Bundesminister für Finanzen namens des Bun
bank urid an Bausparkassen; des ,eine Haftung nach dem Ausfuhrfördertings-

3. Verträg,e Üiber Kredite von Kreditrunter- gesetz 1964 übernommen hat, an den Bund nach 
nehmungen und der Oesterreichischen National- Eintritt eines Halftungsfalles." 
bank an Kreditnehmer, die im Inland weder 
einen Wohnsitz (gewöhnlichen Aufenthalt) noch 
ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz haben;' 

4. Kreditverträg,e zur, Finanzierung von 
Rechtsgeschäften oder Rechten, soweit dafür der, 
Bundesminister für Finanzen namens des Bundes 
eine Haftung nach dem Ausfuhrförderungsgesetz 
1964 übernommen hat; , 

5. Verträge Üiber Kredite, ,die aus Mitteln <:ler 
Exportfonds~Gesellschaft mit beschränkter Haf
tung refinanziert werden; 

30. Im § 33 Tl' 22 Ahs. 7 Z 2 hat an die 
Stelle des Punktes ein Strichpunkt zu treten. 
Folgep.deZ 3 und.4 sind anzufügen: 

,,3. Fmanzwechsel und deren Prolong~tionen, 
die für Kredite begeben '. wel'lden, für die der 
Bundesminis~er für Finanz,en namens des Bundes 
eine Haftung nachdem Ausfuhrfinanzierungs
föiderungsgesetz 19-67 übernommen hat, sofern 
sie·, von der österreichischen KontroUbank 
Aktien:gesdlschaft mit einem Vermerk über das 
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V,orlieg,en der v,oraussetzungen für die Gebüh- merk über das Vorlieg,en der Voraussetzungen 
reilifreiheit nach dieser Bestimmung versehen für die Gebühr,enffle,iheit nach dieser Bestim-
sind; mung versehen sind." 

4. Finanzwechsel und del'1en Prolongationen 
über FOflderung,en aus Ausfuhrgeschäften und 
Kreditlverträgen, für die der Bundesminister für 
Finailizeru namens des Bundes eine Haftung nach 
dem Ausfuhrförderungsgesetz 1964 übernom
men hat, soJ,ern sie von der österreichischen 
KontmllbaJ1Jk Aktiengesellschaft mit einem Ver-

Artikel 11 

~1) Dieses Bundesgesetz ist auf alle Tatbe
stände anzuwenden, die nach. dem 31. März 
193'1 v,erwicldicht wel'den. 

{2) Mit der Vollziehung dieses Bundesges,etzes 
ist der Bundesminister für Einanzen betraut. 

Erläuterungen 

Mit Erkenntnis vom 8. Mai 1930, G 1, 2, 
16-25/80, hat der Verfassungsgerichtshof die 
unterschiedlichen Befreiungsregelungen von Dar
lehens~ und Kreditverträgen zum Teil als sach
lich nicht gerechtfertigt erkannt und aus diesem 
Grunde die Grundtatbestände des § 33 TP 8 
Abs. 1 und § 33 TP 19 Abs. 1 als verfassungs
widrig aufgehoben. Die Aufhebung wird mit Ab
lauf des 30. April 1981 wirksam. 

Der VfGH hat .des weiteren in seinem Er
kenntnis vom 8. Mai 1980, V 14/80, die An
sicht vertreten, daß für Rechtsgeschäfte, über 
die eine Urkunde im Ausland allein aus Grün
den der Gebührenersparnis errichtet wird, nach 
der bestehenden Gesetzeslage keine Gebühren
pflicht entsteht. 

Durch den vorliegenden Entwurf soll eine 
dem oben angeführten Erkenntnis des VfGH 
entsprechende Regelung der Gebühr .für Dar
lehensverträge und Kreditverträge geschaffen und 
die Bestimmung über das Entstehen der Gebüh
renschuld bei Errichtung von Urkunden im Aus
land geändert werden. Darüber hinaus soll einer 
Reihe von Änderungswünschen entsprochen und 
sollen einige Bestimmungen, die unterschiedlich 
ausgelegt werden, zum Zwecke der KlarsteIlung 
neu gefaßt werden. Soweit mit Rücksicht auf 
den durch den VfGH gesetzten Zeitpunkt einer 
erforderlichen Neufassung der Bestimmungen 
für Darlehens- und Kreditverträge Anregungen 
der Steuerreformkommission beim Bundesmini
sterium für· Finanzen ohne weiteres entsprochen 
werden konnte, finden auch diese bereits im 
vorliegenden Entwurf ihren Niederschlag. 

Durch die· vorgesehenen .Knderungen wird 
sich voraussichtlich insgesamt weder eine Erhö
hung, noch eine Minderung des Aufkommens er
geben. 

Ein zusätzlicher Personal aufwand ist nicht er
forderlich. 

Zu Art. I Z 1 (§'3 Ahs. 3): 

Mit der Erhöhung des Betrages, bis zu dem 
Hundertsatzgebühren von den Abgabepflichti
gen selbst zu berechnen und in Stempelmarken 
zu entrichten sind, werden in vermehrtem Um
fang die Abgabepflichtigen von der Notwendig
keit der Gebiihrenanzeige und Einzahlung der 
Gebühr auf Grund bescheidmäßiger Festsetzung 
enthoben und damit zugleich die Verwaltung 
entlastet. Außerdem soll Personen, bei denen 
mangels Mitwirkung eines berufsmäßigen Par
teienvertreters beim Abschluß eines Rechtsge
schäftes Unklarheiten über die Höhe der zu ent
richtenden Hunderisatzgebühren bestehen, die 
Möglichkeit geboten werden, an Stelle der Ge
bührenentrichtung in Stempelmarken das Rechts
geschäft ordnungsgemäß· zur Gebührenbemes
sung ll,nzuzeigen und so die mögliche Rechts
folge einer Gebührenerhöhung abzuwenden. Diese 
Regelung trägt auch einem Wunsche der Steuer
reformkommission beim Bundesministerium für 
Finanzen Rechnung. 

Zu Art. I Z 2 (§ 3 Ahs. 4): 

Die Neufassung des§ 3 Abs. 4 soll klarstel
len, daß ein Gebührenschuldner, dem eine Ge
bührenentrichtung nach dieser Bestimmung be
willigt wurde, die Gebühren für alle Rechtsge
schäfte, auf die sich die erteilte 'Bewilligung er
streckt, nur im Wege der Selbstberechnung und, 
nicht auf eine andere in diesem Bundesgesetz 
geregelte Weise (Entrichtung in Stempelmarken, 
schriftlicher oder mündlicher Bescheid auf Grund 
einer Gebührenanzeige) zu .entrichten hat. Das 
Finanzamt, das für bestimmte Rechtsgeschäfte 
eine Bewilligung zur Selbstberechnung erteilt 
hat, ,wird damit zur Erhebung der bezüglichen 
Gebühren örtlich zuständig. Sind bei einem 
Rechtsgeschäft mehrere· Personen Gebühren
schuldner und wurde einem von ihnen eine Be-

2 
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willigung zur Selbstberechnung erteilt, so sollen 
überdies auf Grund der Neufassung des § 31 
Abs. 2 die übrigen Gebührenschuldner, um mög
liche Rechtsfolgen nach § 9 des Gesetzes zu ver
meiden, nicht mehr zur Gebührenanzeige ver
pflichtetsein. Im Interesse des Rechtsschutzes 
und der Rechtssicherheit sieht die Neufassung 
dieser Bestimmung außerdem vor, daß nunmehr 
das Finanzamt nicht nur in den im § 201 BAO 
genannten Fällen einer nicht vollständigen oder 
unrichtigen Selbstberechnung, sondern halbjäh
rig für jedes gebührenpflichtige Rechtsgeschäft, 
das in den bei der Selbstberechnung zu führen
den Aufzeichnungen abgerechnet wurde, einen 
Bescheid zu erlassen hat. 

Zu Art. I Z 3 (§ 3 Abs. 5): 

Personen, bei denen eine Vielzahl von Gebüh
rell anfällt, die in Stempelmarken zu entrichten 
sind, soll die Möglichkeit geboten werden, an 
Stelle der Manipulation mit Stempelmarken ver
schieden hoher Werte eine Freistempelmaschine 
zu . verwenden, mit der die jeweils erforderlichen 
Gebührenwerte auf die gebührenpflichtige Schrift 
aufgedruckt werden können. 

Damit wird einem Vorschlag der Steuer
reformkommission beim Bundesministerium für 
Finanzen entsprochen, die bereits in der Reg.ie
rungsvorlageeines Gebührengesetzes J 975 vor
gesehene Einführung solcher Freistempelmaschi
nen aufzugreifen. 

Zu Art. I Z 5 (§ 14 TP 1 Abs. 3): 

Erfinder, die die Erstanmeldung ihrer Erfin
dung beimOsterreichischen Patentamt durchge
führt haben, können sich die Prioritätsrechte ihrer 
Erfindung auch in änderen Ländern dadurch si
chern, daß sie dort eine Abschrift der Anmeldung 
hinterlegen; die übereinstimmung der Abschrift 
mit der Anmeldung ist vom Osterreichischen 
Patentamt zu bescheinigen.' Wird demnach vom 
Patentamt gleichzeitig die Herstellung mehrerer 
Abschriften zwecks Hinterlegung ~n mehreren 
Ländern begehrt, dann soll im Interesse der För
derung österreichischer Erfinder und ihrer Er
findungen im Ausland die bei Herstellung dieser 
Abschriften anfallende G~bühr gemäß § 14 TP 1 
Abs.1' Z 1 nur für eine Abschrift erhoben wer
den. Zur Ke~nzeichnung der gebührenfreien 
Abschriften' hat das Patentamt einen entspre
chenden Vermerk anzubringen. 

Zu Art. I Z 6 (§ 14 TP 6 Abs. 5 Z 3): 

tuten um den übrigen Schulen vergleichbare 
Lehranstalten handelt, sollen für alle die gleichen 
gebührenrechtlichen Voraussetzungen geschaffen 
werden. 

Zu Art. I Z 7 (§ 14 TP 6 Abs. 5 Z 4): 

Bei selbst zu berechnenden oder zur Abfuhr 
einzubehaltenden Abgaben hat der Abgabepflich
tige (Abfuhrpflichtige) ein Weisungsrecht, wie 
seine Zahlungen oder sonstigen Gutschriften von 
der Abgabenbehörde zu verrechnen sind, (vgl. 
§ 214 Abs. 4 lit. a und b BAO). Ist ihm bei 
dieser Weisung ein Fehler unterlaufen, kann er 
durch die vorgesehene Erweiterung der beste
henden Gebührenbefreiung dessen Berichtigung 
und auch die Beseitigung von etwa bereits ein
getretenen Rechtsfolgen gebührenfrei beantra
gen. 

Zu Art. I Z 8 (§ 14 TP 6 Abs. 5 Z 7): 

Diese Regelung entspricht dem rechtspolitischen 
Anliegen des Rechnungshofes, Nachsichtsansuchen 
und Ansuchen um Zahlungserleichterungen in 
Verwaltungsstrafangelegenheiten gebührenrecht
lich nicht günstiger zu' behandfdn, als entspre
chende Ansuchen bezüglich öffentlicher Abgaben. 
Nach der vorgesehenen Regelung sollen daher 
zB Gnadenansuchen nach § 187 FinStrG ebenso 
der Gebühr unterliegen wie Ansuchen um Milde
rung der Strafe gemäß § 51 Abs. 4 VStG 1950. 

Zu Art. I Z 9 (§ 14 TP 6 Abs. 5 Z 10): 

Ansuchen um Aufnahme in das öffentlich
rechtliche Dienstverhältnis unterliegen nach der 
derzeitigen Rechtslage der Gebühr. Durch die 
Schaffung einer Befreiungsbestimmung, die in 
Form einer Erweiterung 'des § 14 TP 6 Abs. 5 
Z 10 erfolgt, soll eine Gleichstellung dieser An
suchen mit den schon bisher nicht der Gebühr 
unterliegenden Ansuchen um Aufnahme in den 
nicht öffentlich-rechtlichen Dienst herbeigeführt 
werden. 

Zu Art. I Z 10 . 

(§ 14 TP 6 Abs. 5 Z 12): 

§ 113 BAO idgF sowie § 57 Abs. 3 FinStrG 
idgF normieren eine Rechtsbelehrungspflicht zur 
Vorn;thme 'Von Verfa:hr,ens-na11'dlungen für Per
sonen, die selbst nicht rechtskundig und man
gels entsprechender Erfahrung nicht in der Lage 
sind, ihre rechtlichen Interessen zu wahren, und 
die auch nicht durch einen berufsmäßigen Par-

Krankenpflegeschulen und Hebammenlehr- teienvertreter vertreten sind. Es sind auch Be
anstalten sind keine Schulen' im Sinne der Schul- strebungen im Gang, eine entsprechende Rege
gesetze und werden daher von der bisher für lung in das A VG aufzunehmen (vgl. die Regie
Eingaben in Unterrichtsangelegenheiten öffent- rungsvorlage vom 13. November 1979, 160 der 
licher Schulen vorgesehenen Gebührenbefreiung Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
nicht erfaßt. Da es sich jedoch bei diesen Insti-, des Nationalrates XV. GP). Die Rechtsbeleh-
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rungspflicht der Behörde besteht nur über An
trag; dieser Antrag soll, wird er schriftlich ge
stellt, keiner Gebühr unterliegen. Die Rechts
belehrungspflicht der Behörde ist keine allgemeine 
und abstrakte, sondern eine auf verfahrensrecht
liche Angelegenheiten in einem anhängigen Ver
fahren beschränkte. Ansuchen um Rechtsaus
künfte allgemeiner Natur oder um materielle 
Rechtsbelehrung in einer anhängigen Sache sind 
daher nach dieser Bestimmung nicht gebühren
frei. 

(§ 14 TP 6 Abs. 5 Z 13): 

Aus Gründen der Gleichstellung mit der 
Rechtslage im gerichtlichen Verfahren (vgl. TP 1 
Anm. 4 lit. g GJGebGes) !sollen Anträge auf 
Zeugengebühren keiner Gebühr unterliegen. 

Zu Art. I Z 11 (§ 14 TP 14 Abs. 2 Z 4): 

Mit der Neufassung dieser Bestimmung wird 
einerseits klargestellt, daß diese Befreiung nur 
Schulzeugnisse und Bestätigungen in Unterrichts
angelegenheiten umfaßt, wie das schon für einen 
Großteil der Schulen im Schulunterrichtsgesetz 
vorgesehen war, und andererseits der Anwen
dungsbereich der Begünstigung aus den schon zu 
"Art. I Z 6 angeführten Gründen auch auf Schu
len nach dem Krankepflegegesetz und auf Bun
deshebammenlehranstalten ausgedehnt. 

Zu Art. I Z 12 (§ 14 TP 14 Abs~ 2 Z5): 

Durch die vorgesehene Änderung werden alle 
Zeugnisse zur Rechtfertigung des Fernbleibens 
der Schüler vom Unterricht gebührenfrei. 

Zu Art. I Z 13 (§ 14 TP 14 Abs. 2 Z 6): 

Durch die Einfügung der Worte "in Studien
angelegenheiten" wird klargestellt, daß diese Be
günstigung nur iden StlUJdierenden zugute kom
men soll. 

Zu Art. I Z 14 (§ 14 TP 14 Abs. 2 Z 18): 

Nach dem Wortlaut der bisher geltenden 
Z 18 waren nur Ursprungszeugnisse und Vi die
rungsvermerke in Verbindung mit österreidli
schen Exporten befreit. Nunmehr soll diese Be
freiung auch auf Ursprungszeugnisse und Vidie
rungsvermerke in Verbindung mit österrei
cl1ischen Importen ausgedehnt werden. 

Zu Art. I Z 15 

(§ 14 TP 14 Abs. 2 Z 19): 

Nachdem Abkommen zwischen der Republik 
österreich und der Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft zur Anwendung der Bestimmungen 
über das gemeinschaftliche Versandverfahren, 
BGBI. Nr. 599/1973, hat die Person, die durch 
eine zollamtlich geprüfte Anmeldung die Ab-

fertigung zum gemeinschaftlichen Versandver
fahren beantragt (Hauptverpflichteter), für all
fällige Ansprüche der Mitgliedstaaten eine Si
cherheit zu leisten. Die Sicherheit kann für meh
rere gemeinschaftliche Versand verfahren als Ge-. 
samtbürgschaft oder für jedes gemeinschaftliche 
Versandverfahren einzeln geleistet werden. Diese 
Bürgschaftserklärung ist gemäß § 33 TP 7 Abs. 2 
Z 1 zur Sicherung allgemeiner Interessen gebüh
renfrei. über die Hinterlegung der Bürgschafts
erklärung beim Zollamt und die Erteilung der 
Bewilligung zur Durchführung des gemeinschaft
lichen Versandverfahrens hat das Zollamt dem 
Hauptverpflichteten eine "Bürgschaftsbescheini
gung" auszustellen. Es erscheint gerechtfertigt, 
auch diese Bestätigung gebührenfrei zu belassen. 

(§ 14 TP 14 Abs. 2 Z 20): 

Gemäß § 3 Abs. 4 und 7 Meldegesetz 1972 
haben die Meldebehörden die erfolgte An- oder 
Abmeldung auf dem Meldezettel (Anlage A zu 
§ 7 Meldegesetz 1972) zu bestätigen. Derartige 
Bestätigungen sohlen keiner Gebühr unterLiegen. 
Diese Gebührenfreiheit bezieht sich jedoch nicht 
auf Meldebestätigungen gemäß § 13 Meldegesetz 
1972. 

Zu Art.IZ 16 (§ 16 Abs. 2): 

Gegenstand der Erhebung der im IH. Abschnitt 
des Gesetzes geregelten Rechtsgebühren sind nach 
der eindeutigen Aussage des § 1 in übereinstim
mung mit der überschrift des III. Abschnittes 
die im Tarif aufgezählten Rechtsgeschäfte. Daß 
für diese Rechtsgeschäfte erst mit Errichtung 
einer Urkunde eine Gebührenpflicht entsteht und 
die Festsetzung der Gebühr nach Maßgabe des 
Urkundeninhaltes zu erfolgen hat, ändert nichts 
daran, daß das Rechtsgeschäft und nicht die dar
über errichtete Urkunde der Gegenstand der 
Abgabenerhebung ist. Die Beurkundung und da
mit das Urkundenprinzip sind nur steuertech
nische Hilfsmittel, um die tatsächliche Erfassung 
der Rechtsgeschäfte ohne zu große Weiterungen 
für das Wirtschaftsleben und Schwierigkeiten 
für die Verwaltung zu ermöglichen. 

Bestimmend für eine Regelung über das Ent
stehen der Gebührenschuld für Rechtsgeschäfte, 
die diesen Grundsätzen folgt Und die in den 
Grenzen des Möglichen bleibt, ist somit die recht
liche Qualifikation des Steuergegenstandes in der 
Gestalt einer. ausreichenden Inlandsbezogenheit 
des Rechtsgeschäftes und der Umstand, daß über 
das Rechtsgechäft überhaupt eine dem weitgefaß
ten Urkundenbegriff des Gesetzes entsprechende 
Urkunde errichtet wird. Welche Urkundenform 
gewählt und wo die Urkunde errichtet wird, ist 
von untergeordneter Bedeutung. 

Diesem Grundsatz stand die geltende Rege
lung für das Entstehen der Gebührenschuld, die 
zwischen Urkundenerrichtung im Inland und im 
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Ausland unterscheidet, solange nicht entgegen, 
solange die für diese Regelung bestehende Aus
gangs lage, wonach im Rechts- und Wirtschafts
leben üblicherweise inlandsbezogene Rechtsge
schäfte grundsätzlich im Inland und nur aus
nahmsweise im Ausland beurkundet werden, ge
wahrt blieb .. 

Diese Voraussetzungen sind nicht mehr gege~ 
ben. Die Zahl der Fälle, in denen Rechtsgeschäfte 
einzig und allein aus Gründen der Gebühren
umgehung im Ausland beurkundet werden, ist 
sprunghaft angestiegen. Der Grund dafür liegt 
nicht nlJr in dem Umstand, daß seit der Ge
bührengesetz-Novelle, BGBl. Nr. 668/1976, der 
Urkundenbegriff so gefaßt wurde, daß die Mög
lichkeit einer Gebührenumgehung durch Wahl 
ungewöhnlicher Beurkundungsformen weitgehend 
unmöglich geworden ist, sondern auch in der 
Meinung, der Gesetzgeber habe mit der Rege
lung über das Entstehen der Gebührenschuld 
mit Albsicht eine ~.e~aile MÖ1g'lichkeit 'schaffen wol
len, Gebühren für Rechtsgeschäfte dadurch zu 
vermeiden, daß der Ort der Urkundenerrichtung 
in das Ausland verlegt wird. 

Folgt man dieser Annahme, dann müßte aber 
auch ein Ergebnis als gewollt unterstellt wer
den, das in mancher Hinsicht bedenklich ist. Tat
sächlich ist nämlich eine Beurkundung inlands~ 
bezogener Rechtsgeschäfte im Ausland nur jene'n 
Inländern möglich, die entweder in Grenznähe 
wohnen oder bei denen die infolge der nied
rigen Gebührensätze in Relation zum Geschäfts
wert niedere Gebühr so hoch ist, daß es sinnvoll 
und wirtschaftlich vorteilhaft ist, die durch die 
Auslandsbeurkundung anfallenden Kosten der 
Auslandsreise und des Auslandsaufenthaltes 
ebenso wie die Honorare und Spesen für aus
ländische Berater und Urkundenverwahrerin 
Kauf zu nehmen. In allen anderen Fällen - und 
das ist die überwiegende Mehrheit - können 
Inländer bei Errichtung einer Urkunde die sie 
treffende Gebühr nicht vermeiden. 

Die Regelung des § 16 Abs. 2, die zu einer wirt
schaftlich. und rechtlich abzulehnenden Entwick
lung geführt hat,. soll daher neu gefaßt werden. 
Danach soll künftig, wenn die' Parteien des 
Rechtsgeschäftes Inländer sind und eine Inlands
bezogenheit des Rechtsgeschäftes dadurch gege
ben ist; daß dieses eine .im Inland befindliche 
Sache betrifft oder eine Partei auf Grund des 
Rechtsgeschäftes zu einer Leistung im Inland be
rechtigt oder verpflichtet ist, die Gebührenschuld 
auch bei Beurkundung im Ausland schon mit Er
richtung einer Urkunde entstehen. Ist eine solche 
Inlandsbezogenheit des Rechtsgeschäftes· zwar ge~' 
geben, sind aber nicht alle Parteien des' Rechts
g"eschäftes Inländer, dann soll die Gebührenschuld 
erst in dem Zeitpunkt entstehen; in dem die Ur
kunde oder eine beglaubigte Abschrift in das 
Inland gebracht wird. Für ein nicht inlandsbezo-

genes Rechtsgeschäft entsteht die Gebührenschuld 
überhaupt erst dann, wenn die Urkunde oder 
eine beglaubigte Abschrift in das Inland gebracht 
und in der Folge auf Grund des Rechtsgeschäftes 
hier eine rechtserhebliche Handlung vorgenom
men oder von der Urkunde ein amtlicher Ge
brauch gemacht wird. 

Zu Art. I Z 17 (§ 18 Abs. 4): 

Die Neufassung dieser Bestimmung ist eme 
Folge der Änderung des § 16 Abs. 2. 

Zu Art. I Z 18 (§ 20.Z 5): 

Die Zitierung der gebührenrechtlichen Tatbe
stände bei den Darlehens- und Kreditverträgen 
erfolgt aus Gründen der KlarsteIlung. Nach § 20 
Z 5 sind nämlich nicht, wie in der Vergangen
heit verschiedentlich der Versuch einer Ausle
gung unternommen worden ist, Sicherungs- und 
Erfüllungsgeschäfte zu jenen Verträgen gebüh
renfrei, die sich unter den weiten Oberbegriff 
"Kreditvertrag" subsumieren lassen, sondern nur 
zu solchen Darlehens- und Kreditverträgen, die 
einen gebührenrechtlichen Tatbestand bilden. 
Zweck des. § 20 Z 5 ist es lediglich, eine durch 
d~nAbschluß von gebührenpflichtigen Darlehens
und Kreditverträgen und ebenso' gebührenpflich
tigen Sicherungsgeschäften (Bürgschaft, Hypo
thek, Zession) eintretende Kumulierung der Ge
bührenpflicht zu verhindern. 

Die österreichische Postsparkasse ist eine Kre
ditunternehmung im Sinne des KWG. Es ist 
daher nicht 'erforderlich, diese neben den ande
ren Kreditunternehmungen gesondert anzufüh~ 
ren. 

Mit den übrigen Änderungen. ~n dieser Bestim
mung wird der Neufassung des § 16 Abs. 2 Rech
nung getragen. 

Zu Art. I Z 19 (§ 20 Z 6): 

österreich gewinnt auf Grund seiner Neutrali
tät und seiner Lage im zunehmenden Maße als 
Austragungsort für Rechtsstreitigkeiten, insbe
sondere als international anerkannter Schiedsge
richtsplatz, an Bedeutung, Um dieser Entwick
lung nicht entgegenzuwirken, soll die vorgesehene 
Befreiung gewährleisten, daß allein die Verwen
dung einer Urkunde. oder einer beglaubigten 
Abschrift bei einem Gericht, das nur a·uf Grund 
einer Vereinbarung eines inländischen Gerichts
standes zuständig ist, keine Gebührenpflicht be
gründet. Mit dieser Bestimmung wird auch 'einem 
Wunsch der Steuerreformkommission beim Bun
desministerium für Finanzen Rechnung getragen. 

Zu Art. I Z io (§ 21): 

In der neuen Fassung des § 21 treten an die 
Stelle der Worte "der durch Zeitablauf erlö
schende Vertrag verlängert'~ die Worte "die ver-
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einbarte Geltungsdauer des Rechtsgeschäftes ver-. 
längert" und an die Stelle der Worte "nach Maß
gabe seines Inhaltes selbständig" die Worte "im 
Umfang der vereinbarten Anderung oder Ver
längerung als selbständiges Rechtsgeschäft". 

Damit soll lediglich gegenüber dem geltenden 
Wortlaut deutlicher und damit klarstellend zum 
Ausdruck gebracht werden, daß bei allen Rechts
geschäften, bei denen das durch sie begründete 
Rechtsverhältnis nach Ablauf einer vereinbarten 
Zeit beendet sein soll, die Verlängerung dieser 
vereinbarten Geltungsdauer neuerlich eine Ge
bührenschuld begründet, auch wenn die Dauer 
des Rechtsgeschäftes selbst kein für die Höhe der 
Gebührensch,u1id maßgebJicher UmstJaIlJd list. Die 
Verlängerung der' vereinbarten Geltungsdauer 
eines Rechtsgeschäftes ist, ohne auf zivilrechtliche 
Überlegungen, insbesondere auf unterschiedliche 
Lehrmeinungen über die Zuordnung von Rechts
geschäften zu Zielschuld-, Dauerschuld- oder 
Dauerrechtsv,erhähniss·en eingehen zu müssen, ge
bührenrechtlich insoweit als Neuabschluß eines 
selbständigen Rechtsgeschäftes zu . behandeln und 
unterliegt im Umfang der vereinbarten Ande
rung oder Verlängerung nach jener Tarifpost der 
Gebühr, der das geänderte Rechtsgeschäft unter
lag. 

Zu Art. I Z 21 (§ 31 Abs.2): 

Die Bewilligung zur Selbstberechnung (§ 3 
Abs. 4) setzt Gewähr für eine ordnungsgemäße 
Einhaltung der Gebührenvorschriften voraus. Es 
erscheint daher gerechtfertigt, in jenen Fällen, 
in denen mehrere Personen zur Gebührenanzeige 
verpflichtet sind und eine dieser Personen die 
Bewilligung zur Selbstberechnung der Gebühr 
für das Rechtsgeschäft hat, die Anzeigeverpflich-

. tung auf diese Person einzuschränken. 

Zu Art. I i 22 (§ 33 TP 2, 3, 6 und 13): 

Mit der Aufhebung der genannten Tarifbe
stimmungen soll erreicht werden, daß nur mehr 
die im Rechts- unid WirtlSchaftsleben 'bedeuuend
sten Rechtsgeschäfte einer Gebühr unterliegen. 
Durch die Verminderung der . gebührenpflichtigen 
Tatbestände wird auch die Handhabung des Ge
setzes erleichtert. Die Regierungsvorlage folgt 
damit weitgehend einer Anregung der Steuer
reformkommissi'On beim Bundesministerium für 
Finanzen. 

Zu Art. I Z 23 (§ 33 TP 8 Abs. 1 und 2): . 

Mit Erkenntnis vom 8. Mai 1980, G 1, 2, 
16-25/80, hat der VfGH die unterschiedLichen 
Befreiungsregelungen von Darlehens- und Kre~ 
ditverträgen zum Teil als sachlich nicht gerecht
fertigt erkannt und aus diesem Grunde die 
Grundtatbestände des § 33 TP 8 Abs. 1 und 

§ 33 TP 19 Abs. 1 als verfassungsw,idrig aufge
hoben. Die Aufhebung wird mit Ablauf des 
30. Apr.i11981 wirksam. 

Durch den nunmehr vorgesehenen . Wegfall der 
bisher.igen Klammerausdrücke im Tatbestand 
(Abs. 1) wird lediglich klargestellt, daß einerseits 
der Darlehensvertrag und nicht Urkunden über 
denselben wie schuldscheine, . Schuldbriefe und' 
Schulderklärungen Gegenstand der Gebühr sind 
und daß andererseits V'Orschußgewährungen aus 
einem anderen Titel als dem eines Darlehens 
keiner Gebühr unterliegen. 

Abs. 2 Z 4 befreit jene Darlehensverträge von 
der Darlehensvertragsgebühr, die mit den nach 
§ 33 TP 19 Abs. 4 gebührenbefreiten Kredit
verträgen vergleichbar sind. Dies trifft daher 
ebenso auf ,die ProloIlJgation ·von iDar1ehensvcrträ
gen bis zu einer Dauer von fünf Jahren und 
darüber hinaus fürwiederh'Olte Prolongati'Onen 
zu, mit denen nicht ein V,ielfaches v'On fünf Jah
ren überschritten wird, wie auf Darlehen an: 
Kreditunternehmungen, Darlehen an Ausländer, 
Darlehen zur Finanzierung von Ausfuhrgeschäf
ten, s'Oweit dafür der Bundesminister für Finan
zen namens des Bundes eine Haftung nach dem 
Ausfuhrförderungsgesetz 1964 übernommen hat, 
auf Darlehen der. Exportfonds-Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung, auf ERP-Darlehen, Dar
lehen in ausländischer Währung und auf Dar
lehen von Bausparkassen. Mit dieser Regelung 
wird dem Erkenntnis des VfGH Rechnung ge
tragen. Die bes'Onderen Befreiungen der 2 1 und 2 
im Abs. 2 für Darlehensverträge gegen Verpfän
dung von Wertpapieren 'Oder Waren und gegen 
Faustpfand mit' Pfandleihanstalten, denen keine 
vergleichba~en Befreiungen beim Kreditvertrag 
gegenüberstehen, hat der VfGH ausdrücklich als 
sachlich gerechtfertigt anerkannt . 

Die nach der geltenden Rechtslage bestehenden 
Befreiungen des § 33 TP 8 Abs. 4 2 4 bis 6 
können ersatzlos entfallen, weil ihnen keine 
rechtsgestaltende Funktion zukommt. Für Schuld
erklärungen von Kreditunternehmungen in 
Kontoauszügen (2 4) hat dies auch der VfGH im 
zitierten Erkenntnis bestätigt. Bezüglich der 
Spareinlagebücher (Z 6) hat der OGH in seinem 
Urteil vom 2. 7. 1970, 1 Ob 120170, festgestellt, 
daß der Spareinlagevertrag kein Darlehensver
trag, sondern ein Vertrag sui generis ist. Eine 
Befreiung der Spareinlagebücher von der Dar
lehensvertragsgebühr ist daher nicht erforder
lich. 

Zu Art. I Z 24 (§ 33 TP 8 Abs. 4): 

Die Anderung des ersten Satzes des§ 33 TP 8 
Abs. 4 ist ,durch die Neufassung des Abs. 1, der 
keinen Hinw.eis mehra'llf Dal'l:ehensurkunden 
enthält, und des § 16 Abs. 2 bedingt. Die im 
Inland zu führenden Bücher und Aufzeichnungen 

549 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 9 von 21

www.parlament.gv.at



10 549 der Beilagen 

sollen nur dann als Ersatzurkundeangesehen an der gebührenrechtlichen Gleichbehandlung 
werden, wenn über den Darlehensvertrag keine dieser Vereinbarungen mit den Kreditverträgen 
gebührenrechtlich relevante Urkunde (Schuld- festgehalten werden. 
schein uä.) errichtet worden ist. 

Zu Art. I Z 25 (§ 33 TP 16 Abs. 2): 

Mit der Anderung ,des § 33' TP '16 Abs. 2 
wird der Neufassung des § 16 Abs. 2 Rechnung 
getragen. 

Zu Art. I Z 26 (§ 33 TP 19): 

Der VfGH hat mit Erkenntnis vom 8. Mai 
1980, G 1, 2, 16-25/80, die unterschiedlichen 
Befreiungsregelungen von Darlehens- und Kre
ditverträgenzum Teil als sachlich nicht gerecht
fertigt erkannt und aus diesem Grunde die 
Grundtatbestände des § 33 TP 8 Abs. 1 und § 33 
TP 19 Abs. 1 als verfassungswidrig aufgehoben. 
Die Aufhebung wird mit Ablauf des 30. April 
1981 wirksam. Die dadurch erforderlichen An
derungen in der Ti> 19 sowie vorzunehmende 
Anpassungen an' die Begriffe des neuen' KWG 
und Neuabgrenzungen bestehender Bestimmun
gen lassen es aus Gründen der übersichtlichkeit 
zweckmäßig erscheinen, die gesamte Bestimmung, 
auch soweit sie keine Änderung erfährt, neu zu 
formulieren. 

§ 33 TP 19 Abs. 1 und Abs. 4 Z 7: 

Der Abs. 1 des § 33 TP 19 ist gegenüber der 
geltenden Rechtslage mit der Maßgabe unver
ändert, daß aus der Tatbestandsbeschreibung die 
Worte "in inländischer Währung" entfallen. An 
Stelle dieser tatbestandsmäßigen Begriffseinengung 
erfolgt nunmehr aus systematischen Gründen 
eine Befreiung der Kreditverträge, bei denen die 
Kredite mir in ausländischer Währung in An
spruch genommen werden dürfen (§ 33 TP 19 
Abs. 4 Z 7). 

§33TP19Abs.3:' 

Im § 1 Abs. 2 Z 12 KWG, BGBL Nr. 63/1979, 
wird ,das Factorin<~geschäft wUe folgt umschrie
ben: 

"Der Ankauf von Forderungen aus Waren
lieferungen oder Dienstleistungen, die über
nahme ,des RisikOis Ider :Einbringlichkeit <solcher 
Forderungen - ausgenommen die Kreditver
sicherung - und im Zusammenhang damit der 
Einzug solcher Forderungen (Factoringgeschäft) ;" 

Nach dieser gesetzlichen Definition im KWG 
kann daher die Umschreibung im GebG ent
fallen. Da in wirtschaftlicher Sicht die Verein
barung über die Einräumung eines Rahmens für 
die Inanspruchnahme von Anzahlungen einer 
Gewährung eines Geldkredites gleichkommt, soll 

§ 33 TP 19 Abs. 4 Z 1 : 

Die derzeit geltende Befreiung für Prolonga
tionen für Kreditverträge wird unterschiedlich 
ausgelegt. 

Durch die neue Fassung des zweiten Halbsat
zes soll nunmehr im Zusammenhang mit der Re
gelung des ersten Halbsatzes sichergestellt wer
den, daß die Befreiungbestimmung anordnet, daß 
Prolongationen von Kreditverträgen mit einer 
La;ufzeit von weniger a;ls ·fünf Jahren solange be
freit sind, solange nicht mit einer Prolongation 
eine fünf jährige Laufzeit des Kreditvertrages 
überschritten wird, daß, jede erste Prolongation 
eines zunächst auf mehr als fünf Jahre abge
schlossenen Kreditvertrages durdl diese Bestim
mung nicht befreit ist und daß schließlich in 
Fällen wiederholter Prolongationen die zweite 
und jede weitere Prolongation befreit ist, sofern 
mit der Prolongation keine ein Vielfaches von 
fünf Jahren betragende Laufzeit überschritten 
wird. 

§ 33 TP 19 Abs. 4 Z 2: 

Die Vollziehung der Bestimmung des§ 33 
TP 19 Abs. 4 Z 2, wonach Verträge über Kre
dite an Kreditinstitute gebührenfrei sind, hat zu 
unterschiedlichen Interpretationen Anlaß gege
ben. Mit der nunmehrigen Anderung des Wort
lautes soll auch legistisch in klarstellender Weise 
ohne Anderung des materiell-rechtlichen Inhaltes 
das bisherige bei verfassungskonformer Ausle
gung gefundene Verständnis der Bestimmung 
deutlich zum Ausdruck gelangen; 

Zweck der Bestimmung ist es, Kreditunter
nehmungen die Refinanzierung durch Kredit
aufnahme nicht durch eine auf den privaten Kre
ditkunden überwälzbare Gebührenbelastung zu 
verteuern. Die Mittel, die der kreditsuchenden 
Bevölkerung von den Kreditunternehmungen 
zur Verfügung gestellt werden, sollen, unabhän
gig davon, wie sich die Kreditunternehmungen 
ihrerseits diese Mittel besdlaffen, nicht mit Kre
ditvertragsgebühren vorbelastet sein. Mit der Be
freiungsbestimmung ,sollte daher die mit der 
Einführung der Kreditvertragsgebühr verbundene 
Belastung der kreditsuchenden Bevölkerung in 
Grenzen gehalten werden (vgl. die Gesetzes
materialien zur GebG-Novelle 1976, 338 der 
Beilagen zu den Steno'graphischen Protokollen 
des Nationalrates, XIV. GP). Die Begünstigung 
für die gebührenfreie Beschaffung von Mitteln 
zur Kreditvergabe kann daher sinnvollerweise 
nur solchen Kreditunternehmungen zur Verfü
gung stehen, die nach den Bestimmungen des 
KWG auch die Berechtigung zur Vergabe von 
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549 der Beilagen 11 

Krediten besitzen. Kreditunternehmungen, die 
keine Kredite vergeben dürfen, benötigen die 
im Interesse der Kostenminimierung für die kre
ditsuchende Bevölkerung geschaffene Hestimmung 
nicht. Eine Ausdehnung der Begünstigung auch 
auf die Kreditaufnahme durch Kreditunterneh
mungen, die nach dem KWG keine Bewilligung 
zum Kreditgeschäft besitzen, würde im Gegen
teil sogar zu sachliCh nicht gerechtfertigten Wett
bewerbsverzerrungen führen. Bei der Einbezie
hung der Factorbanken in die Begünstigung der 
gebührenfreien Refinanzierung durch Kreditauf-· 
nahmen handelt es sich hingegen, wenn diese ge
bührenpflichtige Rahmen für die Inanspruch
nahme von Anzahlungen gewähren, um eine sach
lich gebotene Gleichstellung. 

§33TP19Abs.4Z4: 

Die Neufassung der Z 4 dient ohne sachliche 
Knderung einer Angleichung an die Terminolo
gie der Novelle BGBl. Nr. 268/1980 des Aus
fuhrfinanzierungsförderungsgesetzes 1967. 

Zu Art. I Z 27 

(§ 33 TP 20 Abs. 2 Z3): 

N,ach den Sozialhilfegesetzen der Länder kön
n,en die Soz11aLhilfeträger (Länder, ,Fonds mit 
Rechtspersönlichkeit) im Rahmen der Geltend
machung von Ersatzansprüchen mit ,den Ver
pflichteten Vergleiche abschließen. Diese Ver
gleiche sollen aus sozialen Rücksichten keiner 
Gebühr unterliegen. 

(§ 33 TP 20 Abs. 2 Z 4): 

Durch di~se Befreiung soll bei Eintritt eines 
Schadensfalles die Bereinigung der Ansprüche 
aus Exportrisikogarantien des Bundes erleichtert 
werden. 

Zu Art. I Z 28 

(§ 33 TP 21 Abs. 2 Z 2): 

Mit der Erweiterung der Gebührenbefreiung 
für Zessionen zwischen Kreditinstituten auf Zes
sionen von Forderungen gegen Gebietskörper
schaften zwischen Kreditinstituten einerseits und 
Versicherungsunternehmungen andererseits soll 
dem Umstand Rechnung getragen werden, daß die 
Versicherungswirtschaft in maßgeblicher Weise 
durch den Erwerb solcher Forderungen an der 
Rinanzierun,g ,der öffentJ.ichen Hand beteiHgt ist; 

(§ 33 TP 21 Abs. 2 Z 3): 

Ebenso wie im § 33 TP 19 Abs. 3 kann' auch 
im § 33 TP 21 Abs. 2 Z 3 die nunmehr im 
KWG enthaltene Umschreibung des Factoring
geschäftes entfallen. Materiell-rechtlich tritt da
her an der Regelung, wonach der Ankauf von 
Forderungen durch die Factorbank gebüh~nfrei 
sein soll, um eine Doppelbelastung dieses Ge
schäftszweiges einerseits mit Kreditvertragsge
bühr (§ 33 TP 19 Abs. 3) und andererseits mit 
Zessionsgebühr zu vermeiden, keine Knderung 
em. 

Zu Art. I Z 29 und 30 

(§ 33 TP 21 Abs.2 Z4 und 5, § 33 TP 22 Abs. 7 . 
Z 3 und 4): 

Bei diesen Begün~tigungen handelt es sich um 
notwendige Ergänzungen der grundsätzlich in 
diesem Bundesgesetz vorgesehenen Exportförde
rung. 

Zu Art. 11: 

Diese Bestimrming enthält die Regelung über 
das Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes sowie die 
Vollzugsklausel .. 
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Gegenüberstellung 

Ge I t end erG es e t z es tex t: Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

§ 3 Abs. 3: § 3 Abs. 3: 

(3) Die Hundertsatzgebühren sind, sofern in· (3) Die Hundertsatlzg.ebühren sind, sofern 
diesem Bundesgesetze :nicht:s A:bweicheilides be- in diesem!Hundesgesetz nichts anderes bestimmt 
stimmt ist, bis zum Betrage von 100 S durch Ver- ist, mit Bescheid festzuseuzen. Hundertsatzge
wendung von Stempelmarken, bei höheren Be- hühren bis zum Betrag von 500 S können durch 
trägen durch Einzahlung auf Grund amtlicher Verwendung yon StempeLmarken entrichtet 
Bemessung zu entrichten. Durch Verordnung werden; sie sind durch VerWendung von Stem
kann der Höchstbetrag für die Entrichtung der pelmarlren iZU el1itrichnen, wenn eine. zur ge
Hundertsatzgebühren in Stempelmarken abgeän- schäfusmäßigen Partleienvertretung befugte Per
den werden. . son heim Abschluß oder heider Beurkundung 

§ 3 Abs. 4: 

(4) Einem Gebührenschuldner, der in seinem 
Betrieb laufend eine Vielzahl gleichartiger Rechts
geschäfte abschließt und die Gewähr für die ord
nungsgemäße Einhaltung der Gebührenvorschrif
ten bietet, hat das Finanzamt, in dessen Amtsbe
reich sich die Geschäftsleitung des Betriebes des 
Gebührenschuldners befindet, auf Antrag zu ge
statten, daß er die auf diese Rechtsgeschäfte ent
fallenden Hundertsatzgebühren. selbst berechnet 
und bis zum 10. des dem Entstehen der Gebüh
renschuld folgenden zweiten Monats an dieses 
Finanzamt entrichtet. Die. ;Bewilligung ist zu 
widerrufen; wenn eine für die Erteilung der Be
willigung erforderliche Voraussetzung wegfällt. 
Personen, denen diese 'Art der Gebührenentrich
tung gestattet ist, haben über die Rechtsgeschäfte 
fortlaufende Aufschreibungen zu führen, welche 
die für die Gebührenbemessung notwendigen An
gaben enthalten . .Innerhalb der Zahlungsfrist ist 
dem Finanzamt fUr den jeweiligen Berechnungs
und Zahlungszeitraum eine Abschrift dieser Auf
schreibungen zu übersenden. Die übersendung 
der Abschrift gilt als Gebührenanzeige gemäß 
§ 31. Auf den Urkunden ist ein Vermerk anzu
bringen, der die Bezeichnung des Bewilligungs
bescheides und die fortlaufende Nummer der 
Aufschreibungen enthält. 

§ 3. •• 

(5) neu 

des Rechtsgeschäftes mitg,ewirkt hat. 

§ 3 Abs. 4: 

{4) Einem Ge:bührenschuldner, der in seinem 
Bet6eb laufend eine Vidzahl gleichartiger 
Recht~geschäfte abschließt und die Gewähr für 
die ordnungsgemäße Einhaltung der· Gebühren~ 
vorschrilften bietet, hat daJs :Finanzamt, in dessen 
Amtsbereich sich die Geschäftsleitung des Be
triebes des Gebührenschuldners <befindet,. auf 
Antrag zu bewilligen,. daß er die auf dies.e 
Rechts~eschäfte entfallenden Hundertsatzge
bühren . an Stelle der SO!l!st in diesem Bundes
gesetz angeordneten IBntrich·tungsformen selbst 
'be,rechnet und bis zum 10. des dem Entstehen 
der Gebühre!l!schuld folgenden2Jweiten Monats 
andies·es IFinanzamt entrichtet. 'Personen, die 
auf Grund der erteilten iBewilligung verpflicht:ct 
sind, die Hundertsauz:gebühren auf diese Art 
zu entrichten, ,hahen über diese gebühren~ 
pflichtigen Rechtsgeschäfte fortlaufende Auf
schreibungen zu führen, welche die ,für die Ge
bührenbemessung erforderlichen ·Anga:ben 'ent~ 
halten. 'Inn.erha1bder Zahlungsfrj.st ist dem 
Finanzamt für den j,eweiligen Berechnungs- und 
ZaiPlungszeitraumeine Abschrift dieser Auf
schrei>bungen zu übersenden. Die übersendung 
der Abschrift gilt als Gebührenanzeige gemäß 
§ 31. tAuf den Urkunden ist ein Vermerk an
zubringen; der die IB,ezeichnung des Bewilli
gungsbescheides und die fortlauf,ende Nummer 
der Aufschreibu!lig,en enthält. Mit Erteilung 
einer Sewilligung, die Gebühren für bestimmte 
Rechtsgeschäfte setbst zu berechnen, wird das 

. Finanzamt für die Erhebung dieser Gebühren 
örtlich zuständig. Es hat jeweils für den Zeit
raum eines Kalende1"halbjahresdie Hundert
sallzgebühren für ,jedes g,ebührenpflichtige 
Rechtsgeschäft, das in den A'Ufschl"e~hung,en ,ab
gerechnet wurde, mit Bescheid festzusetzen. 

§ 3 Abs. 5: 

(5) Auf Antrag hat die Finanzlandesdirek
tion, in deren Amt~bel"eich der Antragsteller 
seinen Wohnsitz (Sitz) hat, an Stelle der Ge-
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Gel t end erG e set z este X t: 

§ 9 Abs.1: 

(1) Wird eine Gebühr, die nicht vorschdfts
mäßig in Stempelmarken entrichtet wurde, mit 
Bescheid festgesetzt, so ist eine _Gebührenerhö
hung im Ausmaß von 50 v. H. der verkürzten 
Gebühr zu erheben. 

§ 14 TP 1 ... 

(3) neu 

§ 14 TP 6 Abs. 5 Z 3: 

3. Gesume um die Verleihung eines Stipen
diums sowie Eingaben in Unterrichtsangelegen
heiten (einsmließlim Begründung und Beendigung 
des Schul verhältnisses) und in Prüfungs angelegen
heiten öffentlicher oder mit dem öffentlimkeits
remt ausgestatteter Schulen mit Ausnahme von 
Eingaben im Verfahren betreffend Eignungser
klärung von Unterrimtsmitteln, Externistenprü
fungen, Nostrifikation ausJändischer Zeugnisse, 
Ersatzbestätigungen für verlorene Zeugnisse; 

Worulaut dc!s Gesetzentwurfes: 

bührenentrichtung in Stempelmarken die Ge
bührenentrichtung durm Anbringen von Frei
stempelahdrucken zu bewilligen, wenn der An
tragsteIler, glauhhaft m:acht, daß für, ihn nam 
Art und Umfang der bei ~hm anfallenden ge
bührenpflichtigen Schriften und Rechtsgeschäfte 
ein Bedarf gegeben ist und die Gewähr dafür 
besteht, daß ,er die .für die Verwendung von 
Freistempelmaschinen festgesetzten Bedingun
gen einhält. Der Bundesminister für Finanzen 
ist ermächtigt, die näher.en iBestimmungen über 
die Bewilligung des Betriebes einer Freistempel
masmine, üher ,die Art der Fr,eistempelmaschine, 
über die Anlbringung der Abdrucke und über die 
Albidrucke selhst >sowie Ü'ber ,die Verr:echnung der 
Albidrucke durch VeroJ:1dnung zu treffen. Auf die 
Fr,eistempel-ahdrucke sind die ,Bestimmungen ülber 
StempeLmar'ken sinngemäß 'anzurw,elllden. 

§ 9 Abs. 1: 

(1) W,i-rd eine Gebühr, die nimt vorschrifts
mäßig in Stempelmarken entrimtet wurde, mit 
Besche~d festgesetzt, so ist eine Gebührener
höhung im Ausmaß von 50 v. H. der verkürzten 
Gebühr zu erheben. Di,ese Gelbührenerhöhung 
ist nicht zu erheben, wenn eine Gebühr im Aus
land in Stempelmarken zu entricht,en gewesen 
wäre. 

§ 14 TP 1 Abs. 3: 

(3)' Wird vom ,Patentamt zur Geltend
machung von Prioritätsrechten in anderen Län
dern gleichzeitig die Herstellung mehrerer Ab
schriften von Patentanmeldung,en 'b~gehrt, so 
ist die Gebühr nur für eine A'bschrift zu ent
richten; auf der zweiten' und jeder weiteren 
Abschrift 1st vom Patentamt ein Vermerk über 
die Gebühr:emr-eiheit nach dieser Bestimmung 
anzubringen. 

§ 14 TP 6 Abs. 5 Z 3: 

3. Gesuche um die Verlevhung eines Stipen
diums sow:ie Eingaben in Unterrichts angelegen
heiten (einschließlich Begründung und Bleendi
gung des !Schulvez;hältnisses) und in Prüfungs
angelegenheiten öffentlicher oder mit dem 
öffentlimkeitlSrecht auS\gestatteter Schulen, der 
Schulen im, Sinne des Bundesgesetzes betr:effend 
die Regelung des Krankenpfle~efachdienstes, der 
medizinilSch-technischen Dienste und der Sani
tätshilfsdienste, BGBl. Nr. 102/1961, und der 
Bundeshebammenlehranstalten, mit Ausnahme 
von Eingaben im Verfahren betreffend Eig
nungsel1klärung von Unoerrichtsmitteln, Exter
nistenprüfungen, Nostrifikation ausländischer 
Zeugni:ss,e und Er,satzbestätigungen für ver
lorene Zeugnisse; 
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Geltender Gesetzes't,ext: Wor,tdaut des Gesetzentwurfes: 

§ 14 TP 6 Abs. 5 Z 4: § 14 TP 6 Abs. 5Z 4: 

4. Eingaben im Ermittlungs- und Rechtsmittel
verfahren in Abgabensachen vor Finanz- oder 
Verwaltungsbehörden, wodurch die den Gesetzen 
entsprethende Festsetzung der öffentlichen Abga
ben, eine Überprüfung ihrer Richtigkeit und 
Rechtmäßigkeit und die Rückerstattung von 
Überzahlungen herbeigeführt werden soll; dazu 
gehören nicht Gesuche um Stundung und Nachlaß 
von Abgaben; 

§ 14 TP 6 Abs. 5 Z 7: 

4. Eingaben im Ermittlungs- und Rechts
mittelverfahren in Abgabensachen vor Finanz
oder Verwaltung,sbehörden, wodurch die den 
Gesetzen entspnechende festsetzung der öffent
lichen Abgaben, eine ühe1"prüfung ihrer Rich
tigkeit und Rechtmäßigkeit und die Rü~er
stattung von Überzahlungen herbeigeführt wer
den soll sowie Eingaben, die auf die Berichti
gung einer unrichtigen Verrechnungsw,eisun,g für 
&elbstberechnete oder zur Abfuhr ,einbehaltene 
Abgabenbeträge oder die Aufhebung (Vel'mei
dung) der Rechtsfolgeneiner solchen Verrech
nungsweisung gerichtet sind; dazu gehören nicht 
Gesuch,e um Stun~ung und Nachlaß von Ab
gaben; 

§ 14 TP 6 Abs. 5 Z 7: 

7. Eingaben im Verwaltungsstrafverfahren, aus-' 7. Eingaben im Verwaltungsstrafverfahren, 
genommen in Privatanklagesachen; ausgenommen Gnadenansuchen, Ansuchen um 

Nachsicht oder Milderung der Strafe, Ansuchen 
um Zahlungslerleichterung und Eingaben in 
Privatanklagesachen; 

§ 14 TP 6 Abs. 5 Z 10: 

10. Eingaben öffentlich-rechtlich Bediensteter 
und ihrer Hinterbliebenen in Dienstrechtsangele
genheiten; 

§ 14 TP 6 Abs. 5 ... 

12. neu 

13. neu 

§ 14 TP 14 Abs. 2 Z 4: 

4. Zeugnisse von öffentlichen oder mit dem 
öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Schulen mit 
Ausnahme der Zeugnisse über Lehramtsprüfungen 
und Diplomprüfungen von Akademien oder ver
wandten Lehranstalten und diesen vergleichbaren 
Schulen sowie der Zeugnisse über Externisten
prüfungen; 

§ 14 TP 6 Abs. 5 Z 10: 

10. Ansuchen um Aufnahme in das öffent
lich-rechtliche Dienstverhältnis und Eingaben 
öffentlich-rechtlich Bediensteter und ihrer Hin
terbliebmen in Dienstrechtsangdegenheiten; 

§ 14 TP 6 Abs. 5 Z 12 und 13: 

12. !Eingaben von Personen, die nicht durch 
beru,fsmäßigeParteienvertreter vertreten sind, 
um AnLeitung zur Vornahme von Verfahrens
handlungen während leines Verfahrens; 

13. Eingaben von Zeugen und Auskunfts
personen zur,Erlangung der gesetzlich vorge
sehenen Zeugen,gebühren. 

§ 14 TP 14 Abs. 2Z 4: 

4. Zeugnisse in Untlerrichtsangeleg,enheiten 
von öffentlichen oder mit dem öffentlichkeits
recht ausgestatteten Schulen, von Schulen im 
Sinne des Bundesgesetzes betreffend die Rege
lung des Krankenpflegefachdienstes, der medizi
nisch-technischen DiterlS'te und ·der Sanitätshilfs
dienstle, BGBI. Nr. 102/1961, und von Bundes" 
hebammenlehranstalten, mit Ausnahme der 
Zeugnisse über Lehramtsprüfungen und 
Diplomprü.fungen von Akademien oder ver
wandten Le\hranstruIten und d:iesen vergleich
baren Schulen sowie Zeugnisse über Externisten
prüfungen; 
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Gel t end erG e set z este x. t: 

§ 14,TP 14 Abs. 2 Z5: 

5. ärztliche Zeugnisse zur Rechtfertigung des 
Fernbleibensder Schüler vom Unterridlt in die-
sen Schulen; - I 

§ 14 TP 14 Abs. 2 Z 6: i 

6. Zeugnisse im Universitäts- und Kunstl~och
schul bereich, im Bereich der Akademif~ deri bil
denden Künste in Wien und der kirchlichen ~heo
logischen Lehranstalten (Artikel V § 1 des Kon
kordates zwischen dem Heiligen Stuhlf~ und der 
Republik österreich,BGBI. II N r., 2/1934),: ein
schließlich der Zeugnisse dieser Einrichtungep. im 
Rahmen der Studien berechtigung, mit Ausnahme 
folgender Zeugnisse: 

a) Ausweise für Studierende, 
b) Zeugnisse über die Universitätssprac:Irprü-

fung, , : 
c) Abschlußzeugnisse für Hochschulktirse und 

für Hochschullehrgänge einschließlich jener, 
die als Vorbereitungslehrgänge für auslän
dische Studierende eingerichtet sind, 

d) Staatsprüfungszeugnisse, Rigorosenzeugnisse 
und abschließende Diplomprüfungszeug
nisse, 

e) Abchlußbescheinigungen, 

f) Urkunden über die Verleihung eines akade-
mischen Grades; I 

§ 14 TP 14 Abs. 2 Z 18: 

18. Ursprungs zeugnisse sowie auf HandeIsrech
nungen angebrachte Vidierungsvermerke, die von 
ausländischen Einfuhrbehörden bei der Eing~ngs
abfertigung von österreichischen Exportv.l-aren 
verlangt werden; I 

§ 14 TP 14 Abs. 2 •.• 

19. neu 

20. neu 

§ 16 Abs. 2: 

(2) Wenn über ein Rechtsgeschäft ein,e Urkunde 
im 'Ausland errichtet wurde, entsteht die Gebüh
renschuld, sobald die über das Rechtsgeschäft er-

Wortlaut des Gesetzentwurfes: 

§ 14 TP 14 Abs. 2 Z 5: 

5. Zeugnisse zur Rechtfertigung des Fern
bleibens der Sdlüler vom Unterricht in diesen 
Schulen; 

§ 14 TP 14 Abs. 2 Z 6: 

6. Zeugnisse in Studiena1ngeleg,enheiten ,Im 
Universitäts- und Kunsthochschulbel'eich, im 
Bereich der Akad,emie der bildenden Künste in 
Wi,en und der kirchlichen theologischen -Lehr
anstalten (Artikel V § 1 des Konkordates zwi
sch,en dem Heiligen Stuhle und der Republik 
östlerreich, BGBl. II Nr. 2/1934), -einschließ
lich der Zeugniss,e dJieser Einrichtungen im Rah
men der Studienher,echtigun,g, mit Ausnahme 
folgender Zeugnisse: 

a) A uswe,ise für Studierende, 
b) Zeugnisse über die Un:iversitätssprachprü

fung, 
c) Abschlußzeugnisse für Hochschulkurse 

und für HochschuHehrgänge einschließlich 
jener, die als Vorber,eitungslehrgänge für 
auslällJdische Studier,ende eingericht,et sind, 

-cl) Staatsprüfungszeugnisse, Rigorosenzeug-
nisse und abschließende Diplomprüfungs
zeugnisse, 

e) Ahschlußbescheinigungen, 
f) Urkunden über die Verleihung emes aka

demischen Grades; 

§ 14 TP 14 Abs.2 Z 18: 

18. U rspruiligszeugnisse sowIe auf HandeIs
rechnungen angebrachte Vidierungsvermerke, 
die von in- oder liusländischen Ein:fuhrbehörden 
bei der Eingangsahfertigung von Waren ver-' 
langt werden; 

§ 14 TP 14 Abs. 2 Z 19 und 20: 

19. Bestätigungen über die Hinterlegung von 
Bürgschliftserklärungen im Rahmen des gemein
schaftlichen Versandverfahrens (Abkommen 
zwischen der Republik österreich und der 
Europäischen Wirtscha-ftsgemeinschaft zur An
wendung der Bestimmungen üiher das gemein
schaftliche Versandverfahren,BGBI. Nr. 599/ 
1973); 

20. Bestätigungen in Meldezetteln iiber er
folgte An- oder Abmeldungen. 

§ 16 Abs. 2: 

:(2) Wird -über ein Rechtsgeschäft eine Ur
kunde im Ausland errichtlet, so entsteht die 
Gebührenschuld, 
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Gel t e nd erG e set z e st e x t: Wo r tl au t des Ge set z·e n t w u r fes: 

richtete Urkunde in einer Urschrift oder in be
glaubigter Abschdft in das Inland eingebracht 
wird und daselbst . 

a) das Rechtgeschäft Rechtswirksamkeit haben 
soll oder . 

b) eine durch die Urkunde ilbernommerie Ver
bindlichkeit erfüllt oder auf Grundlage 
dieser Urkunde eine andere rechtsverbind
liche Handlung in Inlande vorgenommen 
wird oder 

c) von der Urkunde ein amtlicher Gebrauch 
gemacht wird. 

§ 18 Abs. 4: 

(4) Erklärungen (Eingaben, Protokolle), womit 
vor Gericht oder anderen Behörden ein Rechtsge
schäft im Inland erstmalig beurkundet wird, sind 
als Rechtsurkunden anzusehen und unterliegen 
der für das Re<;:htsgeschäft vorgesehenen Gebühr; 
die Erklärung selbst unterliegt dem Stempel für 
Eingaben oder Protokolle. 

§ 20 Z 5: 

5. Sicherungs- und ErfüIlungsgeschäfte - aus
genommen .Wechsel - zu Darlehensverträgen 
und Kreditverträgen (einschließlich Haftungs
und Garantiekrediten) mit Kreditinstituten, 
der Oesterreichischen Nationalbank, der öster
reichischen Postsparkasse, den Versicherungsune 
ternehmungen und den Bausparkassen, sofern 
über den Darlehens- oder Kreditvertragim In
land eine Urkunde errichtet oder eine ,im Aus
land errichtete Urkunde in einer für die Ent
stehung ·der Gebührenpflicht maßgeblichen Weise 
(§ 16 Abs. 2) in das Inland gebracht wurde. 

1. wenn die Parteien des ReChtsgeschäftes im 
Inland· einen Wohnsitz (gewöhnlichen Aufent
har!), ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz haben 
oder eine .inländische Betriebsstätte unterhalten 
und 

a) das Rechtsgeschäft eine im Inland befindliche 
Sache betrifft oder 

b) eine Partei im Inland zu einer Leistung auf 
Grund des Rechtsgeschäftes berechtigt oder 
verpflichtet ist, . 

in dem ·für im Inland errichllete Urkunden maß~ 
geblichen Zeitpunkt; ""enn jedoch die in lit. a 
oder lit. bbezeich'neten ErJordernisse erst im 
Zeitlpunkt der Errichtung ·eines Zusatzes. oder 
Nachtrages erfüllt sind, in diesem Zeitpunkt; 
im übrigen 

2. wenn die Urkunde (:beglaubigte Ahschrift) 
in das Inland gebracht wird und entweder' 

a) das Rechtsgeschäft ein in Z 1 lit. a. oder 
lit. b bez,eichnetes Erfordernis erfüllt, im 
Zeitpunkt der Einbringung der Urkunde 
in das Inland, oder 

b) auf Grund des Rechtsgeschäftes im Inland 
.eine rechts erhebliche Handlung vorgenom
men oder von der. Urkunde (Abschrift) ein 
amtlicher Gebrauch gemacht wird, mit der 
Vornahme dieser Handlungen. 

§ 18 Abs. 4: 

(4) Erklärungen ~Einga:ben, Protokolle), wo
mit vor Gericht oder anderen B.ehörden ein 
Rechtsgesch1ift beurkundet wil"d, sind, sofern 
über das Rechtsgeschäft noch keine andere Ur
kunde in einer für das Entstehen der Gebüh
renschuld maßgeblichen Weise errichtet worden 
ist, als Rechtsurkun·den an,zusehen und unter
liegen der für das Rechtsgeschäft vorgesehenen 
Gebühr; die Erklärung selbst unterliegt der 
festen Gebühr für Einga:ben oder Protokolle. 

§ 20 Z 5: 

5 .. Sicherungs- und EI1füllung,sgeschäJfte -'
ausgenommen :~echsel - zu DarIehensverträ
gen (:§ 33 TiP 8), Kreditverträ~en ~§ :33 TP 19) 
und Haf1lUJI1gs- und Garantiekreditverträgen 
mit KredituntJernehmungen, der OestJerreichi
schen Nationalbank, den Versicherungsunter
nehmungen und den Bausparkassen, sofern über 
die genannten Verträge eine Urkunde in einer 
für das Enutehen der GebÜihrenschuld maßgeb
lichen Weise errichtet worden ist; 
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Ge I t end erG e set z es t·e x t: 

§ 20 ••• 

Z 6 neu 

§ 21: 

§ 21. Werden durch einen Zusatz oder Nach
trag 'zu einer bereits vollständig ausgefertigten 
Urkunde die darin zum Ausdrucke gebrachten 
Rechte oder Verbindlichkeiten ihrer Art oder 
ihrem Umfange nach geändert oder der durch 
Zeitablauf erlöschende Vertrag verlängert, so ist 
dieser Zusatz oder Nachtrag nach Maßgabe seines 
Inhaltes selbständig gebührenpflichtig. 

§ 31 Abs.2: 

(2) Zur Gebührenanzeige sind die am Rechts
geschäft beteiligten Personen. verpflichtet sowie 
der Urkundenverfasser und jeder, der eine Ur
kunde als Bevollmächtigter. oder ein Gedenk
protokoll als Zeuge unterzeichnet oder eine im 
Ausland errichtete Urkunde (deren beglaubigte 
Abschrift) im Zeitpunkt des Entstehens der Ge
bührenschuld in Händen hat. 

§ 33 TP 2: 

2 A.dvitalitätsverträge 

Advitalitätsverträge, wodurch ein Ehegatte dem 
anderen die Fruchtnießung seines Vermögens für 
den Fall des überlebens auf Lebensdauer ein
räumt, vom ersten Bogen f.este Gebühr S 250,-

§ 33 TP 3: 

3 Alimentationsverträge 

(1) Alimentationsverträge, das sind Verträge 
über die Höhe des gesetzlichen Unterhaltes einer 
Petlson, nachdem Werte des Unterhalt9hetra-
ges ................................ 1 v. H. 

(2) Bei w.iederkeh~enden Unterhaltsleistungen 
auf unbestimmte Zeit ist als Wert des Unterhalts
betrages der dreifache Jahresbetrag' anzunehmen. 

Wondaut deli Gesetzentwurfes: 

§ 20 Z 6: 

6. Rechtsgeschäfte, über die eine Urkunde 
im Ausland errichtet wurde, solange keine 
and.ere Voraussetzung für das Ents~ehen der 
Gebührenschuld gegeben' ist als die Verwen-. 
dung der Ul1kunde (beglaubigten Atbschrift) bei 
einem Gericht t(Schie,dsgericht), das nur auf 
Grund einer Vereinbarung eines inländischen 
Gericht~standes zustän·dig i'st. 

§ 21: . 

§ 21. Werden durch ,einen Zusatz oder Nach
trag zu_einer 'bereits ausgefertigten Ul"kunde 
die darin beurkundeten Rechte oder Verbind
lidlkeiten ihrer Art oder ihrem Umfang nach 
geändert oder wird die vereinbarte Geltungs
da,uer des Rechtsgeschäftes verlängert, so ist 
dieser Zusatz oder Nachtrag im Umfang der 
vereinbarnen Änderung oder Verlängerung. als 
selbständiges RechtSigeschäft gebührenpflichtig. 

§ 31 Abs. 2: 

(2) Zur Ge:bührenan~eig,e sind die am Rechts
g,eschäft beteiligt,en ,Personen veI1pflichtet so
w,ie der U r'klundenverfasser und jeder, der eine 
Urkunde als ~evollmächti.gter oder ein Ge
denkprotokoll als Zeuge unterzeichnet oder eine 
im Ausland errichtet,e Urkunde (deI1en beglau
bigte Aibschrift) im Zeitpunkt des Entstehens 
der Gehührenschuld in Händen hat. Sind zur 
Gebührenanzeig,e mehrere Personen verpflichtet 
und hat eine dieser P.ersonen die Bew.illigung 
zur Selbstberechnung (§ 3 Abs. 4), so entfällt 
für die ührigendie An~eigepflicht. 

§ 33 TP 2: 

En·tfällt. 

§ 33 TP 3: 

Entfällt. 
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-
Geltender Gesetzestext: Wortlaut oe,s Gesetzentwurfes: 

§ 33 TP 6: § 33 TP 6: 

6 B 0 den z ins ver t r ä g e Entfällt. 

Bodenzinsverträge, das sind Verträge über eine 
Teilung des Eigentums in der Weise, daß einem 
Teile die Substanz des Grundes samt der Benüt-
zung der Unterfläche, dem anderen aber nur die 
Benützung der Oberfläche erblich gehört, nach 
dem Werte ........................ 2 v. H. 

§ 33 TP 8 Abs. 1 und 2: § 33 TP'S Abs. 1 und 2: 

(1) Darlehensverträge (die darüber errichteten 
Urkunden, wie Schuldscheine, Schuldbriefe, 
Schulderklärungen) nach dem Werte der darge
liehenenSache (des Vorschußbetrages) . 0,8 v. H. 

(2) Der Gebühr unterliegen nicht 

1. Verträge über Darlehen gegen Verpfän
dungen von Wertpapieren oder Waren mit sta
tutenmäßig zu solchen Darlehensgeschäften be
rechtigten Kreditunternehmungen; 

2. Darlehensverträge gegen Faustpfand mit 
Pfandleihanstalten; 

3. Verträge über Darlehen von Bausparkassen 
an ihre Bausparer ; 

4. Schulderklärungen von Kreditunternehmun
gen in Kontoauszügen (laufende Rechnung), Er
klärungen von Kunden solcher Unternehmungen 
über die Anerkennung derartiger Kontoauszüge 
und Mitteilungen im geschäftlichen Verkehre der 
Kreditunternehmungen über die Hereinnahme 
von Geldern auf Termin oder Kündigu~g; 

5. Kupons über Darlehenszinsen (Zinsscheine); 

6. Spareinlagebücher. 

§ 33 TP 8 Abs. 4 erster Satz: 

(4) Wird über ein Darlehen eines Gesellschaf
ters an seine Gesellschaft im Inland keine Ur
kunde nach Abs. 1 errichtet, so gelten die nach 
den abgabenrechtlichen Vorschriften im Inland 
zu führenden Bücher und Aufzeichnungen des 
Darlehensschuldners, in die das Darlehen aufge
nommen wurde, als Urkunde. 

§ 33 TP 13: 

13 Erb p ach t ver t r ä g e, Erb z ins v e r
t r ä g e, 

das sind Verträge, wodurch jemandem das Nut
zungseigen.tumeines Gutes (land- und forstwirt
schaftlichen Betriebes) erblich gegen jährliche 
Leistungen überlassen wird, nach dem Wer-
te .................... : ............ 2 v. H. 

(1) Darlehensverträge ,nach dem Werte der 
dargeliehenen Sache ................ 0,8 v. H. 

(2) Der Gebühr unterliegen nicht: 

1. Darlehensiverträge gegen Verpfändung von 
Wertpapieren oder Waren mit statutenmäßig zu 
solchen Darlehensgeschäften berechtigten Kredit
unternehmungen, soweit und solange Wertpapiere 
oder Waren verpfändet sind; 

2. Darlehensverträge gegen Faustpfand mit 
Pfandleihanstalten ; 

3. Darlehensverträge, die den Voraussetzun
gen für die Gebührenfreiheit von Kreditverträ
gen gemäß § 33 Tarifpost 19 Abs. 4 sinngemäß 
entsprechen. 

§ 33 TP 8 Abs. 4 erster Satz: 

(4) Wurde über ein Darlehen eines Gesell
schafters an Steine Gesellschaft !reine Urkunde 
in einer für das Entstehen der Gebührenschuld 
maßgeblichen We,ise errichtet, so gelten die 
nach den abga:b.enrechtlichen Vorschriften im 
Inland zu führenden 'Bücher und Aufzeichnun
gen des Darlehensschuldner,s, in die das Dar
lehen aufgenommen wurde, als UIIkunde. 

§ 33 TP 13: 

Entfällt. 
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Geltender Gesetzest,ext: 

§ 33 TP 16 Abs. 2: 

(2) Wird über den Gesellschaftsvertrag im In
land ein Schriftstück nicht ausgefertigt, so ist für 
die Entstehung der Gebührenpflicht die Anmel
dung zur Eintragung ins Handelsregister als Ur
kunde über das Rechtsgeschäft anzusehen. 

§33TP19: 

19 Kreditverträge 

(1) Kreditverträge, mit welchen den Kredit
nehmern die Verfügung über einen bestimmten 
Geldbetrag in inländischer Währung eingeräumt 
wird, von der vereinbarten Kreditsumme 

1. wenn der Kreditnehmer über die Kredit
summe nur einmal oder während einer bis zu 
fünf Jahren vereinbarten Dau~r des .Kreditver-
trages mehrmals verfügen kann .... 0,8 v. H.; 

2. im übrigen .................... 1,5 v. H. 

(2) Auf Kreditverträge von Gesellschaftern an 
ihre Gesellschaft sind die Bestimmungen des § 16 
Abs. 6 und des § 33 Tarifpost 8 Abs. 4 sinnge
mäß anzuwenden. 

(3) Den Kreditverträgen stehen gleich die im 
Zusammenhang mit dem Ankauf von Forderun
gen aus Warenlieferungen oder Dienstleistungen 
getroffenen Vereinbarungen über die Gewährung 
eines Rahmens für die Inanspruchnahme von An
zahlungen. 

(4) Gebührenfrei sind 0 

1. Prolongationen von Kreditverträgen, für die 
nach diesem Bundesgesetz eine Gebühr zu ent
richten war, bis zu einer Dauer des Kreditver
hältnisses von fünf Jahren; bei wiederholten 
Prolongationen jene, mit denen nicht erstmals 
ein Vielfaches von fünf Jahren' überschritten 
wird; 

2. Verträge über Kredite an Kreditinstitute, 
die Oesterreichische Nationalbank, die Oster
reichische Postsparkasse und an Bausparkassen; 

3. Verträge über Kredite von Kreditinstituten, 
der Oesterreichischen Nationalbank und der 
Osterreichischen Postsparkasse an ausländische 
Kreditnehmer, die ,im Inland weder einen Wohn
sitz (gewöhnlichen Aufentha.lt) noch ihre Ge
schäftsleitung oder ihren Sitz haben; 

4, Kreditverträge zur Finanzierung von Aus
fuhrgeschäften, von Kredi~en, des Erwerbs von 
Forder:ungen aus Ausfuhrgeschäften und von Be-

Wo' r tl au t deoS G es e t zen t w ur fes: 

§ 33 TP 16 Abs. 2: 

.(2) Wurde über den Gesellschaftsvertrag 
keine Urkunde in einer für das Entstehen der 
Gebühr,enschuld maßgeblichen Weise errichtet, 
so ist die Anmeldung zur Eintragung ins Han
delsregister als Urkunde üher das Rechtsge
schäft anzusehen. 

§ 33 TP 19: 

19 Kreditverträge 

{1) Kreditvertr~ge, mit welchen den Kredit
nehmerndie Verfügung über einen bestimm
ten Geldbetrag eingeräumt wird, von der ver
einbarten Kreditsumme, 

1. w,enn der Kreditnehmer über die Kredit
summe nur einmal oder während einer bis zu 
fünf Jahren vereinbarten Dauer des Kredit~er
trag es mehrmals verfügen kann . . . . .. 0,8 v. H.; 

2. im übrigen .................. 1,5 v. H. 

(l) Auf Kreditverträge von Gesellschaftern 
an ihre Gesellschaft sind die Bestimmungen 
des § 16 Abs. 6 und des § 33 Tarif,post 8 Abs. 4 
sinngemäß anzuwenden. 

(3) Den Kr,editverträg,en stehen die im Rah
men des Factoringgeschäftes (§ 1 Abs. 2 Z 12 
KWG) getroffenen Vereinharungen über die 
Gewährung eines Rahmens für die Inanspruch
nahme von Anzahlungel1 gleich., 

( 4) Gebührellif rei sind: 

.1. Prolongati.onen von Kreditverträgen, für 
die nach diesem Bundesgesetz eine Gebühr zu 
entrichten war, bis zu einer Dauer des Kredit
verhältnisses von fünf Jahren; im übrigen bei 
wiederholten Prolongationen jene, mit denen 
nicht ein Vielfaches von fünf Jahren überschrit
ten wird; 

2. Verträge über Kredite an Krditunterneh
mungen, die zum Kreditgeschäft (§ 1 Abs. 2 Z 3 
KWG) berechtigt sind oder gebührenpflichtige 
Kredite gemäß Abs. 3 gewähren, sowie Verträge 
über Kredite. an die Oesterreichische National
bank und an Bausparkassen; 

3. Verträge über Kredite von Kreditunter
nehmungen und der Oesterreichischen National
bank an Kreditnehmer, die im Inland weder 
einen Wohnsitz (gewöhnlichen Aufenthalt) noch 
ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz haben; 

4. Kreditverträg,e zur Finanzierung von 
Rechtsgeschäften oder Rechten, soweit dafür der 
Bundesminister für Finanzen namens des Bundes 
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Geltender Gesetzest,ext: Wortlaut des Gesetzentwur,fes: 

teiligungen, soweit dafür der Bundesminister für 
Finanzen namens des Bundes eine Haftung nach 
dem Atisfuhrförderungsgesetz 1964 übernommen 
hat, sowie deren Refinanzierung; 

5. Verträge über Kredite, die aus Mitteln der 
Exportfonds-Gesellsmaft mit besmränkter Haf
tung refinanziert werden; 

6. Verträge über Kredite aus Mitteln des ERP
Fonds (Eigenblock; Nationalbankblock). 

§ 33 TP 20 Ahs. 2 ... 

3. neu 

4. neu 

§ 33 TP 21 Abs. 2 Z 2 und 3: 

2. Zessionen zwismen' Kreditinstituten, der 
Oesterreimischen' Nationalbank, der österreichi
smen Postsparkasse und den Bausparkassen; 

3. Zessionen von Forderungen aus Warenliefe
rungen oder Dienstleistungen an Kreditinstitute, 
soweit es sich ni mt um ein Simerungs- oder Er
füllungsgesmäft handelt. 

§ 33.TP 21 Abs. 2 ... 

4. neu 

5. neu 

§ 33 TP 22 Abs. 7 ... 

3. neu 

eine Haftung nam dem Ausfuhrförderungsgesetz 
1964 übernommen hat; 

5. Verträge über ~redi·te, die aus Mitteln der 
Exportfonds-Gesellsmaft mit besmränkter Haf
tung refinanziert werden; 

6. V,erträge über Kredite aus Mitteln des 
ERP-Fonds (Eig·enblock, Nationalbankblock); 

7. Verträge über Kred.ille, die nur in ausländi
sm er Währung in Ansprum genommen werden 
dürfen; 

8. Verträg.e über Kredite v,on Bausparkassen 
an ihre Bausparer. 

§ 33 TP 20 Abs. 2 Z 3 und 4: 

3. Vergleiche, die mit einem Sozialhilfeträger 
über Ersatzanspüme abgesmlossen werden; 

4. V,ergleime mit dem Bundesminister für 
Finamen namens des Bundes über Ansprume 
aus Haltungen nam dem Ausfuhnförderungsge
setz 1964. 

§ 33 TP 21 Abs. 2 Z 2 und 3: 

2. Zessionen zwisChen Kreditunternehmun
gen, der Oesterreichism,en Nationalbank und 
den Bauspatikassen sow,ie Zess~onen von Forde
rung,en gegen GebietsköI'perschaftenzwismen 
den' genannten Instituten einerseits und Ver
si roerungsun ternehm ung·en ander,ersei ts; 

3. Zessionen von Fo;derungen zur Erfüllung 
eines Factoringvertrages, in dem eine gemäß 
§ 33 Tadfpost 19 Ahs. 3 gebührenpflichtige 
Rahmenvereinharung getroffen wurde; 

§ 33 TP 21 Abs. 2 Z 4 und 5: 

4. Zessionen der Exporteure von Forderun
gen aus Ausfuhq~eschäften, soweit dafür der 
Bundesminister für Finanzen namens des Bun
des eine Haftung nam dem Ausfubrförderungs
gesetz 1964 iiibernommen bat; 

5. ZessLonen von Forderungen, für die der 
Bundesminister für Finanzen namens des Bun
des ,ein,e Ha.ftungnach dem Ausfuhrförderungs
gesetz 1 %4 übernommen hat, an den Bund nach 
Eintritt· eines HaftungsfaHes. 

§ 33 TP 22 Abs. 7 Z 3 und 4: 

3. Finanzwemsei und deren Prolongationen, 
die für Kredite begeben werden, für die der 
Bundesminister für Finanzen n·amens des Bundes 
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4. neu 
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Wordaut des Gesetzentwurfes: 

eine Haftung nach dem Ausfuhrfinanzierungs
förderungsgesetz 1%7 übernommen hat, sofern 
sie von der österreichischen KontrolLbank 
Aktieng.eseHschaft mit einem Vermerk üher das 
V,orJi.egen der V<>raussetzungen für die Gebüh
r.erufreiheit nach dieser Bestimmung versehen 
sind; 

4. :Finan2JW'echsel und deren Prolongationen 
über Forderung,en aus Ausfuhrg,eschäftenund 
Kreditverträgen, für die der Bundesminister für 
Finan~eIlJ namens des ,Bundes eine Haltung nach 
dem Ausfuhrföl"d.erungsgesetz 1964 übernom
men hat, sof.ern sie von eller österl'eichischen 
Kontrol1banik Aktiengesellschaft mit einem Ver
merk über das Vorliegen der Voraussetzungen 
.für die Gebühr,enfl"eiheit nach dieser Bestim
mung versehen sind. 
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